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Forchheimer
Stadtanzeiger

Amtsblatt der Großen Kreisstadt Forchheim

Neugestaltung:
Die Website der Stadt
wurde modernisiert

Forchheimer Märkte
finden wieder
am Paradeplatz statt!

Faschingsferien:
Jetzt anmelden
zur Trachtenralley
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Aktuelles

Fasching in Forchheim

 Foto: Canva

Der Faschingsumzug in Forchheim, 
organisiert von den Närrischen Siedlern 
Lichteneiche Forchheim e. V., startet 
am Forchheimer Kellerwald in der 
Lichteneiche, zieht durch die Innen-
stadt und endet in der Klosterstraße. 
Die Närrischen Siedler laden im An-
schluss zur großen Faschingsparty auf 
den Marktplatz.
Wann: 02.03.25, ab 13:30 Uhr

Marktsaison startet

 Foto: Sabrina Friedrich

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir freuen uns Ihnen mitteilen zu dürfen, 
dass der Bauern- sowie der Wochen-
markt der Stadt Forchheim ab Freitag, 
den 28.02.2025 wieder auf dem Parade-
platz stattfindet. Zum Vormerken: am 
09.03.2025 findet der Jahrmarkt am 
Paradeplatz statt.
Stadt Forchheim
Veranstaltungsamt

Titelthema

Stadt Forchheim hat neue Website
Klar, übersichtlich und informativ: So 
präsentiert sich die offizielle Website 
der Stadt Forchheim www.forchheim.de  
seit Mitte Februar im Netz. 
Nach technischer, inhaltlicher und 
vor allem optischer Überarbeitung 
zeigt sich die Homepage mit frischem 
Content, vielfältig und bürgerfreund-
lich! Im Vordergrund der Neugestaltung 
stehen ein zeitgemäßes Design, ver-
besserte Nutzerfreundlichkeit und – 
ganz besonders wichtig – Technik auf 
dem neuesten Stand.
Modernes, frisches und großzügiges 
Screendesign waren den Webdesignern 
Julia und Volker Schmiedel von der 
Agentur Tocologo Kommunikations-
design aus Nürnberg besonders wichtig: 
„www.forchheim.de ist als Hauptwebsite 
das „Eingangstor“ zu Stadt und Stadt-
verwaltung Forchheim für unterschied-
lichste Zielgruppen aus nah und fern.“ 
Dabei soll die Seite klar, informativ, 

funktional und optimiert für die Nutzung 
auf verschiedenen Endgeräten sein.
Der Einsatz von TYPO3 als Open-Source 
CMS auf redaktioneller Seite spart 
weiterhin Lizenzkosten und macht un-
abhängig von Agenturen bzw. Dritt-
herstellern, so Webentwickler Dominik 
Scholz von der Fa. go4u.de aus Forch-
heim. Bürger*innen werden durch neue 
Funktionen schneller zum Ziel geleitet 
und Inhalte aus anderen Datenbanken 
(z.B. Veranstaltungen, Kulturakteure 
u.a.) sorgen für schnelle, aktuelle 
Information.
Im Presse- und Informationsamt laufen 
nun in der zentralen Redaktion alle 
Fäden zusammen. Die Bündelung der 
Arbeit an und mit der Website erleichtert 
die Arbeitsabläufe innerhalb der Stadt-
verwaltung und spart so Kosten ein.
Haben Sie Anregungen, Wünsche 
und Anfragen zur städtischen Web-
site? Schreiben Sie gerne an   
buergeranfrage@forchheim.de

Stadtverwaltung Forchheim
www.forchheim.de
Allgemeine Öffnungszeiten
Mo - Mi 08:00 – 12:00 Uhr
Do 08:00 – 17:30 Uhr
Fr 08:00 – 12:00 Uhr

Zentrale
09191 714-0

Einwohnermeldeamt*
09191 714-450
einwohnermeldeamt@forchheim.de

Standesamt
09191 714-344 und -233
standesamt@forchheim.de

Bürgeranfragen
buergeranfrage@forchheim.de

Oberbürgermeister und  
Bürgermeister*in
09191 714-212

Fundbüro
09191 714-207
fundbuero@forchheim.de

Friedhofsverwaltung
09191 714-359
friedhofsamt@forchheim.de

Amt für öffentliches Grün
09191 714-436
gartenamt@forchheim.de

Amt für öffentliche Sicherheit
und Ordnung
09191 714-229
ordnungsamt@forchheim.de

Citymanagement
09191 714-127
citymanagement@forchheim.de

Klimaschutzmanagement 
09191 714-423
klimaschutz@forchheim.de

Tourismusmanagement* 
09191 714-338
tourist@forchheim.de

Stadtarchiv*
09191 714-314
archiv@forchheim.de
*Öffnungszeiten siehe Homepage.

Ukraine
Alle aktuellen Informationen der 
Stadt Forchheim für Geflüchtete und 
Helfer*innen finden Sie gebündelt 
auf der städtischen Website unter 
www.forchheim.de/ukraine-hilfe

Titelseite
Foto: Homepage Titelseite: Luftbild 
©Fotografie Marc Wayne Schechtel
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Citymanagement 
in neuen Räumlichkeiten

Amtsleiter Nico Cieslar  
mit Citymanagerin Susanne Winter.

Das Citymanagement ist zusammen 
mit Teilen des Amtes für Marketing, 
Tourismus und Internationale Be-
ziehungen sowie des Veranstaltungs-
amts in die neuen Räumlichkeiten in der 
Hornschuchallee 7 gezogen.
„Damit sind wir mitten in der Forch-
heimer Innenstadt. Das ist ein wichtiger 
Schritt, denn mit dem Citymanagement-
Büro möchten wir für Unternehmerinnen 
und Unternehmer der Innenstadt sicht-
bar und einfach erreichbar sein. Wir 
sind auch Ansprechpartner bei allen 
Fragen rund um Ihre Neuansiedlung und 
unterstützen gerne bei der Suche nach 
geeigneten Räumen“ erläutert City-
managerin Susanne Winter.
„Neben den neuen Büroräumen wurde 
in der Hornschuchallee ein sehr an-
sprechend gestalteter Besprechungs-
raum geschaffen, der in erster Linie als 
Ideenschmiede für künftige Innenstadt-
projekte sowie für Austauschgespräche 
und Netzwerktreffen dienen soll“, so Nico 
Cieslar, Amtsleiter Marketing, Touris-
mus & Internationale Beziehungen.
Das Citymanagement trägt Sorge für 
die Bedürfnisse des innerstädtischen 
Einzelhandels und fungiert als Binde-
glied zwischen Handel und Stadt.
Kontakt: citymanagement@forchheim.de

Bundestagswahl  
am 23. Februar 2025
Danke an alle ehrenamtlichen  
Wahlhelfer*innen
Wir – Ihr Oberbürgermeister Dr. Uwe 
Kirschstein und das Wahlamt der Stadt 
Forchheim – möchten uns an dieser 
Stelle nochmals ganz herzlich bei 
allen beteiligten Wahlhelfer*innen, die 
bei der Durchführung und Ergebnis-
ermittlung der Wahl aktiv und bis in 
die späten Abendstunden mitgewirkt 
haben, bedanken.
Dass die vergangene Bundestagswahl 
am 23.02.2025 erfolgreich durchgeführt 
werden konnte, ist allein Ihrem großen 
Einsatz als Wahlhelfer*innen zu ver-
danken. Nur durch Ihre Bereitschaft, 
zur Mitwirkung und Unterstützung bei 
der Wahl, war eine zügige, ordnungs-
gemäße und problemlose Abwicklung 
der Wahl möglich. Ohne Ihre tatkräftige 
Unterstützung wäre die Durchführung 
von Wahlen nicht denkbar.
Ein großer Dank ergeht auch an alle 
Wahlhelfer*innen, die sich bereit erklärt 
haben, bei der Bundestagswahl mit-
zuwirken, die jedoch leider nicht mehr 
eingeteilt werden konnten.
Auch allen Kolleg*innen der Stadtver-
waltung, die bei der Durchführung der 
Wahl, den Wahlvorbereitungen sowie 
bei der Ausstellung und dem Versand 
der Briefwahlunterlagen unterstützt 
haben, ein herzliches Dankeschön!
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie 
uns auch bei den zukünftigen Wahlen 
wieder tatkräftig zur Seite stehen und 
wir wieder auf Ihre Hilfe und Unter-
stützung zählen können.

Herzlichen Dank!
Ihre Stadt Forchheim

wenn es Konfetti vom Himmel regnet und 
Luftschlangen in schillernden Farben tanzen, 
wenn Super Mario ein Tänzchen mit Pippi 
Langstrumpf wagt, dann ist wieder Faschings-
umzug in Forchheim!
Fasching ist eine Zeit des Zusammen-
kommens, des Feierns und der Fröhlichkeit. 
Ob groß oder klein, ob jung oder alt – an 
diesem Tag sind alle eingeladen, gemeinsam 
zu feiern!
Der Faschingsumzug startet am Faschings-
sonntag, 2. März, um 13.30 Uhr in der 
Lichteneiche und schlängelt sich über 
die Piastenbrücke, Untere Kellerstraße, 
Bamberger Straße bis zur Hauptstraße und 
Paradeplatz. Und weil nach dem Faschings-
zug noch lange nicht Schluss ist, gibt es nach 
dem Umzug noch eine große Faschingsparty 
am Marktplatz.
Doch wie bei jeder guten Party steckt auch 
hinter dem Faschingszug eine gut getaktete 
Organisation: Die Mitarbeiter des städtischen 
Bauhofs sind bereits Tage vorher damit be-
schäftigt, das Bächla in der Hauptstraße 
abzudecken, sorgen dafür, dass alle Hin-
weisschilder am richtigen Platz stehen und 
stellen Absperrgitter von insgesamt einem 
Kilometer Länge auf. Weil nach jeder Feier 
auch aufgeräumt werden muss, sind gleich im 
Anschluss nach dem Umzug am Sonntag die 
Kollegen des Bauhofs mit Schaufel und Besen 
und zusätzlich mit Kehrmaschine damit be-
schäftigt, die Strecke zu reinigen.
Ein herzliches Dankeschön geht an alle 
Organisatoren und Aktiven, die vor und hinter 
den Kulissen am Start sind, allen voran die 
Närrischen Siedler Lichteneiche, Vereine, 
freiwilligen Helfer und Sicherheitskräfte vor 
Ort, die mit ihrem Einsatz dieses Ereignis 
erst möglich machen. Ohne ihre tatkräftige 
Unterstützung wäre ein solches Spektakel 
nicht denkbar. Mir ist bewusst, dass die 
Organisation von Großveranstaltungen einen 
immer größer werdenden Aufwand bedeutet, 
der aber in Anbetracht eines gesteigerten 
Sicherheitsbedürfnisses notwendig ist.
Kommen Sie, feiern Sie mit und lassen Sie uns 
gemeinsam den Fasching hochleben!

Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger,
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Ihr Oberbürgermeister
Dr. Uwe Kirschstein
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Termine & Veranstaltungen

Freizeitspaß im 
Königsbad Forchheim
Öffnungszeit Badewelt
• Täglich 9:30-21 Uhr
• Frühschwimmen

Di und Do 6:30-8 Uhr
Öffnungszeit Saunawelt
• Montag - Freitag: 13-22 Uhr
• Samstag, Sonn-/Feiertag:

10-22 Uhr
• Samstag: Familiensauna
• Dienstag: „Erdsauna“  

reserviert für Damen
www.koenigsbad-forchheim.de
Tel. 09191 3415660 (Kasse)
Wo: Käsröthe 4

Bürgerzentrum-
Mehrgenerationenhaus
Vortrag: Schlafen Sie gut?
Sozialmedizinerin Dr. Rita Otto spricht 
über die Zusammenhänge von Schlaf 
und Alter.
Wann: 26.02.25, 14:30 Uhr
Kurs zur Sturzvorbereitung
Anmeldung zum 10-teiligen Kurs ist 
noch möglich!
Wann: ab 05.03.25, 10:45-11:45 Uhr
Offene Spielerunde
Wann: mittwochs 14-tägig, 14-16 Uhr 
(5.03./19.03.)
Planungstreffen  
„Omas gegen rechts“
Wann: 06.03.25, 16-18 Uhr
Qigong-Workshop
Mit Anmeldung
Wann: 08.03.25, 10-12 Uhr
Bewegungstreff unter freiem Himmel
Wann: Mittwochs, 9:30-10:15 Uhr
Wo: auf der Wiese in der Ketteler-Str.
Bingo-Nachmittag des VdK
Wann: 08.03. ab 14 Uhr
Singen und Musizieren für Senioren
Wann: 11.03.25, 10:45-11:30 Uhr
Verschenkebasar
Wann: 16.03. 14:30-15:30 Uhr
bei Kaffee und Kuchen. Tisch-
reservierung für Ware: bis zum 4.3. unter 
Tel. 09191 6155287.

Café Vielfalt
Wann: 01.03.25, 14-16:30 Uhr
Organisierte Nachbarschaftshilfe
Einkaufshilfe, begleiteter Fahrdienst 
und kleine handwerkliche Hilfen
Vermittlung unter: 0163-3730949
Ehrenamtsvermittlung
Verbandsunabhängige Beratung zu 
Möglichkeiten, sich ehrenamtlich in
Forchheim zu engagieren.
Wo: soweit nicht anders angegeben 
Paul-Keller-Str. 17
Deutschkurs für Personen 
mit Vorkenntnissen
Übergang A1 und A2; mit Anmeldung
Wann: Dienstags, 15.00- 16.30 Uhr

Infos und Anmeldung: 
Quartiersmanagerin Kathrin Reif,  
Tel. 09191 6155287,  
k.reif@forchheim-nord.de  
(soweit nicht anders angegeben).

Angebote  
im Stadtteiltreff 
Katharinenspital
Aktuelles
Präventionsvortrag
der Kriminalpolizeilichen  
Beratungsstelle Bamberg
Referent: Michael Jakisch
Schockanrufe, falsche Polizisten am 
Telefon, Enkeltrick und andere Be-
trugsmaschen, Trickbetrüger geben 
sich am Telefon als Polizisten, Staats-
anwälte oder andere Amtspersonen 
aus, um vorwiegend ältere Menschen 
zur Herausgabe ihrer Wertsachen zu 
bringen. Der sog. Enkeltrick ist eine be-
sonders hinterhältige Form des Betrugs, 
der für die Betroffenen oft existenzielle 
Folgen haben kann. Sie erhalten bei 
diesem Vortrag Informationen zu Be-
trugsmaschen und wie Sie sich richtig 
am Telefon verhalten.
Eintritt frei
Wann: 05.03.25, 14:30 Uhr
Ev. Gottesdienst
Wann: 14.03.25, 10:30 Uhr
Mediensprechstunden
Das MuT Projekt ist eine Initiative des 
Bayerischen Staates, das speziell darauf 

ausgerichtet ist, Senioren ab 60 Jahren 
den Zugang zur digitalen Welt zu er-
leichtern. Durch maßgeschneiderte An-
gebote wird Ihnen geholfen sicher und 
selbstbewusst mit digitaler Technik um-
zugehen. 
Smartphone – Wann: 11.03. und 
18.03.25, jeweils 08:30-11:30 Uhr
Tablet und Laptop – Wann: 12.03. und 
26.03.25, 14-17 Uhr
Eintritt frei
Voranmeldung für 30min. Einzel-
termine: Tel. 09191 861044 oder  
markus.kuschka@vhs-forchheim.de

Wochenprogramm:
Montag:
• Seniorengymnastik (VHS)

9:30-10:30 Uhr,  
Anmeldung erforderlich
(nicht in den Ferien/ an Feiertagen)

• Spielenachmittag, 14:30-17 Uhr
• Bridge Club, 17:45-21 Uhr
Dienstag:
• Gedächtnistraining, 16-17 Uhr

Anmeldung erforderlich:  
Tel. 0160-91634271,
garten16ellwanger@t-online.de

Mittwoch:
• Tanzgruppe des „Treffpunkt aktive

Bürger“, 09:45-11 Uhr
Donnerstag:
• Seniorengymnastik (VHS)

10:05 Uhr–11:05 Uhr, Anmeldung
erforderlich (nicht in den Ferien/
an Feiertagen)

• Kaffeeklatsch, 15-17 Uhr
1. Samstag im Monat
• Weißwurstfrühschoppen, 11-13 Uhr

Anmeldung erforderlich:  
Tel. 0151-23808432

Montag – Freitag
• Mittagstisch, 12:45–13:30

Anmeldung erforderlich
Wo: Stadtteiltreff des Neuen 
Katharinenspitals, Bamberger Str. 3-5
Kontakt: Quartiersmanagerin Fr. 
Schneider, Tel. 09191 9783775, 
schneider@kvforchheim.brk.de
Beratung vor Ort: Mo. - Fr. 08 - 12.30 Uhr 
und nach Vereinbarung

LEBEN IN FORCHHEIM
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Familienstützpunkt  
im Bürgerzentrum
Spieltreff
für Eltern mit Kindern von 0-3 Jahren
Wann: 28.02.25; 9:30-11 Uhr
Kostenfrei, ohne Anmeldung
Spielen mit Musik
für Eltern mit Kindern von 3-6 Jahren
Wann: 01.03.25; 14:30-15:15 Uhr
2 € p.Kind, mit Anmeldung

Wo: Familienstützpunkt 
im Bürgerzentrum,
Projekt ELTERNTALK, Paul-Keller-Str. 17
Infos und Anmeldungen:
Katja Franz Tel. 01520-6634202,
fsp@forchheim-nord.de oder 
bz-mgh.de

Angebote  
des Kreisjugendrings
Airbrushtattoo - Fortbildung l
Auf vielen Veranstaltungen sind sie - 
neben Kinderschminken und Luftballon-
knoten - der Blickfang schlechthin: Air-
brushtattoos mit abwaschbarer Farbe. In 
der Fortbildung wird den Teilnehmenden 
gezeigt, wie die technische und praktische 
Umsetzung funktioniert. Die Teilnahme 
an dieser Fortbildung berechtigt dazu, die 
Airbrush-Maschine des KJR für eigene Ver-
anstaltungen auszuleihen.
Für Interessierte ab 15 Jahre. Teil-
nahmegebühr 11 € p.P. inkl. Material. 
Wann: 27.03.25 
Anmeldeschluss: 16.03.25.

FFO-Jugenddisco
Am 21. März findet die letzte FFO vor der 
Sommerpause statt!
In entspannter Atmosphäre können 
Jugendliche Spaß haben und eine 
schöne Zeit erleben. Alles OHNE Alkohol 
und Drogen. Zutritt zur Party bekommt 
nur, wer ein Ticket und einen gültigen 
Lichtbildausweis vorzeigen kann. Fotos 
oder Kopien der Ausweisdokumente 
sind nicht zulässig.
Tickets: erhältlich ab 03.03.25, 
4 € pro Stück, erhältlich unter 
www.ffo-tickets.de
Wann: 21.03.25, 18-22 Uhr
Wo: Junges Theater Forchheim, 
Kasernstr. 9

Herausforderungen 
 in der Jugendarbeit
Die (ehrenamtliche) Arbeit mit Kindern 
und Jugendlichen in Vereinen oder Ver-
bänden ist bereichernd und macht viel 
Spaß. Sie erfordert aber auch soziale 
und pädagogische Kompetenzen. Dieses 
Seminar thematisiert zentrale Heraus-
forderungen wie z.B. Geschlechtertrennung 
bei Übernachtungen, soziale Medien, 
unterschiedliche Lebensformen etc.
Auch Aspekte wie die Möglichkeiten zur 
Prävention sexualisierter Gewalt, der 
Umgang mit Diversität oder den sozialen 
Medien werden diskutiert. Das Seminar 
richtet sich an max. 20 Interessierte der 
Jugendarbeit ab 15 Jahren. Teilnahme-
gebühr 15 € p.P. inkl. Verpflegung und 
Materialien.
Anmeldung bis 30.03.25
Wann: 12.04.25; 9-17:30 Uhr
Wo: KJR Forchheim, 
Außere Nürnberger Str. 1
Infos und Anmeldungen zu den 
Kursen: www.kjr-forchheim.de
Tel. 09191 7388-0 und 
info@forchheim.de

Online-Frühjahrsbasar 
„Alles rund ums Kind“
Der Elternbeirat des Kinderhauses St. 
Johannis veranstaltet einen Online-Früh-
jahrsbasar „Alles rund ums Kind“ über die 
Plattform kibaza.de: Bequem zuhause on-
line stöbern, vor Ort abholen!
Im Angebot: Kleidung, Schuhe, Spiel-
zeug, Bücher, Roller, Kinderwägen,
Schwangerschaftskleidung u.v.m.
Wann: 18.03 - 25.03.25
Anmeldung und Infos: 
www.kibaza.de/forchheim

Termine der 
Wirtschaftsförderung
1. Forchheimer Universitätstage
Vortrag von Prof. Dr.-Ing. Siegfried 
Russwurm:
„Deutsche Wirtschaft – Heraus-
forderungen und Chancen im inter-
nationalen Wettbewerb“. Die Ver-
anstaltung ist kostenfrei und öffentlich. 
Infos: https://www.fau.de/files/2025/01/
Unitage_Forchheim-2025_12S_web.pdf
Wann: 13.03.25, 19 Uhr
Wo: Landratsamt, Großer Sitzungssaal, 
Am Streckerplatz 3

f.i.t. – Forchheimer 
Informationstechnologie
Kurzvortrag „Telemedizinprojekt
im Landkreis Forchheim“;
anschließend Austausch und Netz-
werken. Infos und Anmeldung: 
Tel. 09191 861021 oder wifoe@lra-fo.de
Wann: 18.03.25, 19 Uhr
Wo: Café Mittendrin, Wiesentstraße 2

Beratungstag Finanzierung 
und Förderkredite
durch die LfA Förderbank Bayern
Kostenfreie Beratungen (je 45 Minuten). 
Terminvergabe jeweils bis 15:45 Uhr. 
Anmeldung: Tel. 09191 861021 oder 
wifoe@lra-fo.de
Wann: 20.03.25, ab 9 Uhr
Wo: Landratsamt, Am Streckerplatz 3
SAVE THE DATE.

Berufsinfomesse Mai ‘25
Die nächste Berufsinfomesse im Land-
kreis Forchheim findet im Forchheimer 
Kellerwald statt!
Nähere Infos erhalten Sie unter  
www.berufsinfomesse-forchheim.de
Wann: 10.05.25, 11 – 15 Uhr

Girls‘- und Boys‘-Day  
am 03. April
Bundesweit findet der Girls‘- und Boys‘-
Day (Zukunftstag) am 03.04.25 statt. 
Beim Girls’Day haben Mädchen die 
Möglichkeit, Berufsfelder zu entdecken: 
Handwerksbetriebe, Unternehmen u.a. 
bieten Veranstaltungen für Mädchen 
in handwerklichen, technischen oder 
naturwissenschaftlichen Bereichen 
an. Parallel dazu können Jungen beim 
Boys’Day Einblick in die Bereiche Er-
ziehung, Soziales, Gesundheit und 
Pflege o. a. Berufsfelder, erhalten. Be-
teiligen können sich alle ab der 5. Klasse.
Das Landratsamt Forchheim bietet 
zum Girls‘Day Plätze für Mädchen an. 
Geboten wird die berufliche Tätigkeit 
einer Straßenwärterin, einer Fachkraft 
für Kreislauf- und Abfallwirtschaft oder 
einer Gärtnerin, Fachrichtung Obstbau.
Am Boys’Day beteiligt sich der Wildpark 
Hundshaupten mit dem Beruf des Tier-
pflegers.
Infos: www.girls-day.de bzw. 
www.boys-day.de
Wann: 03.04.25

LEBEN IN FORCHHEIM
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In aller Kürze
18.02.25

Schwanger – alles klar?
Dipl.-Sozialpädagogin Franziska Reif 
informiert bei pro familia e.V. Forchheim 
über finanzielle Hilfen vor und nach der 
Geburt, rechtliche Bestimmungen, das 
Elterngeld und die Elternzeit. Es ent-
steht ein Wegweiser wann und wo etwas 
nötig oder möglich ist. Anmeldung 
vorab notwendig unter Tel. 0951/133 
900 oder unter 
bamberg@profamilia.de.
Wann: 18 Uhr
Wo: pro familia Forchheim, Hauptstr. 5
05.03.25

Seniorenkreis Burk
Messfeier mit Aschenkreuz, an-
schließend Kaffee und Kuchen im Drei-
königsheim. Gäste sind willkommen.
Wann: 14 Uhr
Wo: Kirche Burk & Dreikönigsheim, 
Kirchplatz 2
08.03.25

ATSV-Forchheim e.V.
Der ATSV-Forchheim e.V. lädt zur Jahres-
hauptversammlung mit Neuwahlen und 
Ehrungen. Anträge sind spätestens drei 
Tage vor der Versammlung schriftlich 
an die Vorstandschaft, ATSV Forchheim 
e.V., Bayreuther Str. 82b, 91301 Forch-
heim einzureichen.
Wann: 16 Uhr
Wo: Sportheim, Bayreuther Str. 82b

St. Josef-Verein Reuth
Der St. Josef-Verein Forchheim Reuth 
lädt zu Jahreshauptversammlung 2025 
mit Neuwahlen und Ehrungen.
Wann: 19 Uhr
Wo: Pfarrsaal, Reuth
09.03.25

Jahreshauptversammlung  
der Schützen
Der Schützenverein Edelweiß 1921 
Reuth e.V. lädt zur Jahreshauptver-
sammlung mit Neuwahlen.
Anträge müssen berücksichtigt werden, 
wenn sie mindestens 1 Wochen vor der 
Versammlung schriftlich beim 1. Vor-
sitzenden eingereicht wurden, spätere 
nur, wenn ein Viertel der Anwesenden 
dies verlangt.
Wann: 18 Uhr
Wo: Schützenhaus Reuth

18.03.2025

Förderverein  
der Grundschule Reuth
Einladung zur Jahreshauptversammlung 
des Fördervereins Grundschule Forch-
heim-Reuth. Wünsche und Anträge 
sind eine Woche vor der Mitgliederver-
sammlung schriftlich einzureichen.
Wann: 19 Uhr
Wo: Mehrzweckraum Grundschule 
Reuth, Georg-Kaffer-Str. 9
19.03.25

St. Josef-Verein Reuth
Zum Jahresgedächtnisgottesdienst lädt 
der St. Josef-Verein Forchheim Reuth.
Wann: 18:30 Uhr
Wo: Pfarrkirche, St.Johannes der Täufer
20.03.25

Jagdgenossenschaft Kersbach
Es ergeht herzliche Einladung zur nicht 
öffentlichen Versammlung der Jagd-
genossenschaft Forchheim IV Kersbach.
Tagespunkte u.a. Jahresbericht, Ver-
wendung Reinertrag 2024
Wann: 19 Uhr
Wo: Sportheim Kersbach
22.03.25

Bäderfahrt – Noch Plätze frei
Die Rheuma Liga ArGe Forchheim 
organisiert eine Bäderfahrt nach Bad 
Staffelstein für Mitglieder und Gäste. 
Kosten: 40 € für Gäste, 37 € für Mit-
glieder; beinhaltet ausschließlich Fahrt 
und Eintritt ins Bad (muss vorher bar be-
zahlt werden). Anschließend Einkehr in 
den Gasthof Schwarzmann, Trailsdorf.
Anmeldungen und Infos: Frau Pamperl 
Tel. 0171 1731261
Wann: Treffpunkt 8 Uhr
Wo: E-Center, Bamberger Str.; Zustieg 
Heroldsbach oder Hausen auch möglich

Eine Übersicht mit allen weiteren 
Terminen und ausführliche 
Informationen in Stadt und Land-
kreis Forchheim entnehmen Sie 
bitte der Übersicht im FOkus unter  
www.forchheimer-kulturservice.de

Skat: Vereinsabend
Der Skatverein „Forellen Forchheim“ trifft 
sich wöchentlich zum Skatspiel. Nicht-
mitglieder sind herzlich willkommen und 
können gerne vorbeikommen.
Kontakt: Tel. 0160 8447973
Wann: freitags ab 17:30 Uhr
Wo: Pilatushof, Hausen

Vortrag „Finanziell unabhängig sein“
Ergänzend zum Girls- und Boys-Day 
(Zukunftstag) laden die Gleichstellungs-
stelle des LRA und die Sparkasse alle 
Berufsstarter*innen und Schüler*innen 
der höheren Jahrgangsstufen sowie 
Interessierte zum Vortrag „Finanzpower 
für Frauen – finanziell unabhängig sein“ 
ein. Anschließend besteht die Möglich-
keit zum Auszutausch.
Anmeldung: www.sparkasse- 
forchheim.de/ticketshop
Wann: 02.03.25; 19 Uhr
Wo: Hauptstelle der Sparkasse, 
Klosterstr. 2

Veranstaltungen  
der AWO Forchheim
Bücherbasar
Es geht „nauswärts“. Der AWO-
Bücherbasar bietet zum Sonderverkauf 
Medien zu den Themen Garten, Hobby 
und Freizeit. Der Erlös kommt dem 
Familienfonds der AWO zu Gute.
Wann: 08.03.25, 10-13 Uhr
Wo: Klosterstr. 19

Offene Sprechstunde  
zu Patientenverfügung
und Vorsorgevollmacht
Egal ob Sie sich das erste mal mit 
dem Thema auseinandersetzen, mit 
Angehörigen die Vorsorge angehen 
möchten oder ob Sie beim Ausfüllen 
der Vollmachten Hilfe benötigen – die 
kostenfreie Sprechstunde berät dabei.
Anmeldung: jr-betreuungsverein@awo-
forchheim.de oder Tel. 09191 3405050
Termine: 28.04.25, 14-18 Uhr; 26.05.25, 
9:15-13 Uhr; 26.06.25, 9:15-13 Uhr; 
24.07.25, 9:15-13 Uhr
Wo: Bürgerzentrum, Paul-Keller-Str. 17

Treffpunkt Aktive 
Bürger-Seniorenbüro
Der „Treffpunkt Aktive Bürger - Senioren-
büro“ bietet z.B. Englisch, Gehirn-
Jogging, Handarbeit, Nordic Walking, 
PC-Training, Tanz, Wandern, Spiele und 
Ausflüge.
Kosten: Mitglieder kostenlos, Nicht-
mitglieder 5 Euro
Infos: Tel. 09191 66220, sb-fo@gmx.de
Infos: www.tab-fo.org

LEBEN IN FORCHHEIM
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Bereitschaftsdienste
Notruf  
(Rettungsdienst / Feuerwehr)
Tel. 112 rund um die Uhr

Polizeinotruf
Tel. 110 rund um die Uhr

Giftnotruf
Tel. 089 19240 rund um die Uhr
Giftinformationszentrale  
der TU München

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Tel. 116117 rund um die Uhr
Vermittelt wird sowohl der all-
gemeine ärztliche Bereitschaftsdienst 
(„Hausarzt*ärztin“) als auch die 
verfügbaren fachärztlichen Bereit-
schaftsdienste 
(z.B. „HNO-Arzt*Ärztin“).

Ärztliche Notfallpraxis
Krankenhausstr. 8, Forchheim,
Tel. 09191 979630, www.ugef.com
Mo. Di, Do   19:00 - 21:00 Uhr
Mi, Fr   16:00 - 21:00 Uhr
Sa, So, Feiertag   09:00 - 21:00 Uhr

Zahnärztlicher Notdienst
Tel. 0921 761647
www.notdienst-zahn.de

Apotheken Notdienst
www.blak.de/notdienstsuche
www.aponet.de
Tel. 22833
(Mobilfunk: 0,69€ pro Min.  
oder per SMS)
Tel: 0800 0022833
(kostenlos vom Festnetz)

Klinikum Forchheim -  
Fränkische Schweiz
Krankenhausstr. 10, Forchheim
Pforte   09191 610-0
Zentrale Notaufnahme    09191 610-235
Hotline Coronavirus    09191 610-600
Kreißsaal   09191 610-334

Homöopathischer  
Wochenenddienst
www.homöopathischer- 
wochenenddienst.de

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
www.tbvoberfranken.de/notdienste

Störungsdienst der Stadtwerke
Strom:   09191 613-100
Gas/Wasser:   09191 613-200
Abwasser:   09191 613-250
Telekommunikation:    09191 613-345
Parken:   09191 613-175

BAUEN & WOHNEN

Verkehr & Mobilität

Ausbauarbeiten  
im Stadtgebiet
Die Stadt Forchheim teilt mit, dass auf-
grund von dringend notwendigen Aus-
bauarbeiten an der Versorgungsinfra-
struktur der Stadt die Bamberger Straße 
und auch die Bammersdorfer Straße 
in Forchheim in Teilbereichen gesperrt 
werden müssen.
Die Bamberger Straße wird im Bereich 
der Einmündung Kantstraße (Hausnr. 2) 
bis zum Kreuzungsbereich Bamberger 
Straße/Adenauer Allee (Hausnummer 
Bamberger Str. 52 – 57a) für den Breit-
band- und Stromausbau in einem ersten 
Bauabschnitt halbseitig gesperrt. Dies 
betrifft auch den Gehweg, der komplett 
gesperrt wird. Es wird ein Notgehweg 
von mind. 1,30 m Breite, abgesichert 
durch Absperrschranken mit Tastleiste 
und gelbem Dauerlicht, eingerichtet. 
Die Verkehrsführung verläuft als Ein-
bahnstraße stadteinwärts. Der stadt-
auswärts führende Verkehr wird über 
die Adenauerallee und die Bügstraße 
umgeleitet. Ein zweiter Bauabschnitt 
folgt nach Meldung der ausführenden 

Firma auf der anderen Straßenseite mit 
gleicher Einbahnstraßenregelung und 
entsprechender Gehwegsperrung mit 
Notgehweg. Die Maßnahmen erfolgen 
voraussichtlich bis Mitte April.
Die Bammersdorfer Straße wird bis 
in den Dezember hinein zwischen der 
Kreuzung Bammersdorfer Straße / 
Von-Ketteler-Straße/Dechant-Reuder 
Straße und der Einmündung Dietrich-
Bonhoeffer-Straße wegen des Aus-
tausches des Hauptkanals für den 
gesamten Verkehr komplett gesperrt. 
Dies gilt auch für den Fahrradverkehr.

Umleitungen der 
Buslinien im Stadtgebiet
Buslinien 206, 216, 220, 222, 223, 224, 
262, 263, 264, 265 und 266 - Halbseitige 
Sperrung der Bamberger Straße
Wegen Straßenbauarbeiten ist die 
Bamberger Straße im Bereich Kant-
str. 2 bis Bamberger Str. 57a halbseitig 
gesperrt. Die Buslinien in Richtung 
Eggolsheim und Willersdorf sowie 
zur Haltestelle Realschule Forchheim 

(stadtauswärts) müssen über die Büg-
straße fahren. Es ist mit Verspätungen 
besonders bei den morgendlichen 
Schulbussen zu den Schulen im Forch-
heimer Norden zu rechnen.
Buslinien 216, 260, 262 und 264 –  
An der Lände und Siemensstraße
Das Landratsamt informiert, dass vom 
20.02. – 02.03.25 der Kreisverkehr 
zwischen An der Lände und Siemen-
straße gesperrt ist. Grund sind Straßen-
bauarbeiten. Die Buslinien müssen 
daher über die Hafenstraße bis zum 
Kreisverkehr / Wendehammer An der 
Lände fahren und wieder zurück über 
die Hafenstraße. Die Haltestelle „An der 
Lände“ und „Siemens“ können nicht 
bedient werden, eine Ersatzhaltestelle 
wird auf der Straße An der Lände kurz 
vor der Einmündung in die Hafenstraße 
eingerichtet.
Ab Montag, 03.03. bis 01.06.25 wird die 
reguläre Haltestelle „An der Lände“ 
wieder bedient und die Haltestelle 
„Siemens“ entfällt ersatzlos.
Fahrgäste werden gebeten die Hinweise 
an den Haltestellen zu beachten.
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Präsenz-Kurs:
Wärmepumpenspaziergang – Impuls-
vortrag mit anschließender Zu-Fuß-
Besichtigung in Forchheim (Fo178K)
Wann: 04.04.25, 16 Uhr
Treffpunkt: Kulturraum St. Gereon

Energie- und 
Umweltmesse
Auf der Energie- und Umweltmesse 
des Landkreises und der Sparkasse 
informieren über 40 Aussteller*innen über 
energieeffizientes Bauen und Sanieren, 
über erneuerbare Energien und staat-
liche Förderprogramme sowie über Im-
mobilienangebote und Elektroautos. 
Kurzvorträge und ein Rahmenprogramm 
für Kinder runden die Veranstaltung ab. 
Foodtrucks sorgen für das leibliche Wohl.
Der Eintritt ist frei.
Wann: 30.03.25, 9-16 Uhr
Wo: Sparkasse Forchheim, Klosterstr. 14

Forchheim for Future 
lädt ein!
Frühlings-Clean Up
Das Clean-Up-Team von Forchheim for 
Future reinigt die Umgebung wieder von 
herumliegendem Müll. Alle können sich 
beteiligen. Greifer, Müllsäcke, Hand-
schuhe und Warnwesten stehen bereit.
Wann: 06.03.25, 15 Uhr
Wo: Treffpunkt Daimlerstr. auf Höhe von 
McDonald‘s
Film zu Mikroplastik
Forchheim for Future zeigt in Zu-
sammenarbeit mit der VHS einen 
Dokumentarfilm zum Thema Mikro-
plastik. Anmeldung zum VHS-Kurs FO 
171A ist erforderlich.
Wann: 07.03.25, 18:30 Uhr
Wo: Sattlertorstr. 16
Infos: https://forchhheim-for-future.de 
oder info@forchheim-for-future.de

Müllinfo  
des Landratsamtes
Das Landratsamt teilt mit, dass ab März 
die Biotonne wieder wöchentlich geleert 
wird. Das gilt bis Ende November. Bitte 
beachten Sie, dass keine Plastiktüten 
(auch keine „Bio“-Plastiktüten) in die Bio-
tonne dürfen. Das Entsorgungszentrum 
Deponie Gosberg schließt am 04.03.25 
bereits um 12 Uhr. Die Müllabfuhr endet 
früher und nicht geleerte Tonnen werden 
am folgenden Tag entleert.

Buslinie 261 – Bammersdorfer Straße
Wegen Straßenbauarbeiten ist die 
Bammersdorfer Straße zwischen der 
Kreuzung Bammersdorfer Straße/ 
Von-Ketteler-Straße/Dechant-Reuder 
Straße und der Einmündung Dietrich-
Bonhoeffer-Str. komplett gesperrt. Wie 
das Landratsamt informiert, muss daher 
die Buslinie 261 eine Umleitung fahren. 
Die Haltestelle „Verklärung Christi“ kann 
nicht bedient werden, eine Ersatzhalte-
stelle wird in der Bammersdorfer Str. 
Höhe Hausnr. 31 errichtet. Die Haltestelle 
„Untere Kellerstraße“ entfällt ersatzlos.
Fahrgäste werden gebeten die Hinweise 
an den Haltestellen zu beachten. Da mit 
einem erhöhten Verkehrsaufkommen 
auf den Umleitungsstrecken zu rechnen 
ist, muss mit Verspätungen im ÖPNV ge-
rechnet werden

Natur & Umwelt

Vortragsreihe zu 
Energiethemen
Der Arbeitskreis „Info-Offensive Klima-
schutz“ des Landratsamtes bietet
über die VHS Online-Vorträge zu 
Energiethemen (Infos und vorherige An-
meldung: www.vhs-forchheim.de):
Photovoltaik Strom selbst erzeugen 
und verbrauchen – Naturenergie 
effizient nutzen (Fo178F)
Wann: 06.03.25, 19:30 Uhr
Sonne tanken – Photovoltaik, Strom-
speicher und Elektromobilität 
(Fo178G)
Wann: 13.03.25, 19:30 Uhr
Wärmepumpe trifft Photovoltaik – 
klimafreundlich Heizen mit erneuer-
baren Energien (Fo178H)
Wann: 20.03.25, 19:30 Uhr
Erfahrungen beim Heizen mit der 
Wärmepumpe im Bestandsgebäude 
(Fo178i)
Wann: 27.03.25, 19:30 Uhr
Flexible Stromtarife ab 2025 – Was 
bedeutet das? (Fo178J)
Wann: 03.04.25, 19:30 Uhr
Mehr Unabhängigkeit durch Solar-
strom - Sektorenkopplung (Fo178L)
Wann: 11.04.25, 19:30 Uhr
Photovoltaik 2.0 – Instandhaltung, 
Überwachung und Optimierung von 
Bestandsanlagen (Fo178M)
Wann: 08.05.25, 19:30 Uhr

BAUEN & WOHNEN
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Schulen & Kindertagesstätten

Informationsveranstaltungen der Schulen
Gymnasium Fränkische Schweiz 
(GFS)
Eltern können sich am Vormittag über 
den gymnasialen Bildungsweg, die Aus-
bildungsrichtungen und die Voraus-
setzungen zum Übertritt informieren. 
Parallel dazu werden die zukünftigen 
Schüler*innen durchs Schulhaus und 
die einzelnen Fachschaften geführt. Den 
Kleinsten steht ein „Kindergarten“ zur 
Verfügung. Für das leibliche Wohl wird 
gesorgt.
Wann: 15.03.25, 10 Uhr
Wo: Georg-Wagner-Str. 17,  
Ebermannstadt

Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim 
(EGF)
Schüler*innen der vierten Grundschul-
klassen und parallel dazu deren Eltern 
können das Gymnasium am Infoabend 
kennenlernen. Für die Kinder gibt es 
geführte Themenrundgänge. Gleich-
zeitig werden die Eltern über die Lern-
bedingungen, Konzepte und Ziele des 
EGF informiert.
Infos: www.egf-online.de.

Wann: 18.03.25, 18 Uhr
Wo: Ehrenbürg Gymnasium,  
Ruhalmstr. 5
Individuelle Fragen an die Schulleitung: 
Tel. 0919170010

Georg-Hartmann-Realschule  
Forchheim
• Der „Tag der offenen Tür“ be-

inhaltet Informationen zur Schul-
art, zu Übertrittsbedingungen, 
Ausblick auf mögliche Ausbildungs-
richtungen, Einblick in Arbeit, 
Konzepte und Ziele der Schule, 
die Besichtigung der Schule und 
Aktionen einzelner Unterrichts-
fächer. Um 18 Uhr beginnt die In-
formationsveranstaltung in der 
Aula mit gleichzeitiger Betreuung 
der Schüler*innen. Das Angebot gilt 
für Schüler*innen aus der 4. Klasse 
einer Grund- oder der 5. Klasse 
einer Mittelschule und deren Eltern.
Wann: 26.03.25, 16 Uhr 
Wo: Pestalozzistr. 2

• Anmeldung/ Voranmeldung im Mai 
Wann: 05.05.25 bis 08.05.25, 

08-15:30 Uhr nach Terminver-
einbarung Tel. 09191 736199-0 
Wer: Anmeldung für Schüler*innen, 
die derzeit in einer 4. Klasse einer 
Grundschule sind und im Herbst 
2025 in eine 5. Klasse der Georg-Hart-
mann-Realschule eintreten wollen. 
Voranmeldung für Schüler*innen, die 
derzeit in einer 5. Klasse einer Mittel-
schule sind und im Herbst 2025 in 
eine 5. Klasse der Georg-Hartmann-
Realschule eintreten wollen.

• Anmeldung Anfang August: 
Wann: 01.08.25 und 04.08.25 nach 
Terminvereinbarung  
Tel. 09191 7361990
Wer: Anmeldung für Schüler*innen, 
die im Herbst 2025 in die Georg-
Hartmann-Realschule eintreten 
wollen und im Mai noch nicht end-
gültig angemeldet wurden.

Wo: Pestalozzistr. 2 
Weitere Infos zum Übertritt:  
www.rsforchheim.info

BILDUNG & WIRTSCHAFT

KULTUR & GESELLSCHAFT

Ausstellung „black ‚n white“ in der Stadtbücherei

 Foto: Michael Adler

Die Stadtbücherei präsentiert die 
Schwarzweiß-Fotoausstellung „Black 
n‘White - moments by Kubas & Kordes“. 
Oliver Kordes und Jörg Kubas, zwei 
Forchheimer Fotografen, zeigen mehr 
als 20 sorgfältig kuratierte Bildträger. Die 
Besonderheit dieser Ausstellung liegt in 
der Authentizität der Aufnahmen - keine 
gestellten Situationen, sondern echte 
Momentaufnahmen. Kordes und Kubas 
laden dazu ein, die Welt mit neuen 
Augen zu betrachten und die Schönheit 
in den unscheinbaren Momenten des 
Alltags zu entdecken.
Vernissage: 19.03.25, 18 Uhr
Ausstellung: 20.03.25 – 24.06.25
Wo: Spitalstraße 3

Kulturelle 
Veranstaltungen  
der Volkshochschule
Literarisch-musikalische Lesung
In Kooperation mit der Gleichstellungs-
stelle und den Frauenverbänden des 
Landkreises Forchheim präsentiert 
die VHS die Lesung „Es könnte sein, 
es könnte sein, dass wir zu Staub zer-
fallen…“ zu Autorinnen verbotener 
Bücher der NS-Zeit.
Lea Schmocker, Schauspielerin und 
Rezitatorin gelingt es an diesem Abend 
12 Persönlichkeiten angemessen zu 
würdigen und deren Gedichte und 
Prosa ausdrucksstark und sensibel dar-
zubieten.
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fernab vom Heimchen-, kittelschürzen-
tragenden Hausfrauen- und Aschen-
puttel-Image.
Gebühr 8 € p.P.
Anmeldung: Tel. 09191 714 384
Wann: 08.03.25, 19 Uhr
Wo: Pfalzmuseum

Trachtenralley  
für Grundschüler!
In den Faschingsferien bietet das 
Pfalzmuseum eine Trachtenralley 
für Grundschüler an. Das Programm 
führt spielerisch durch das Trachten-
museum. Dabei hören die Kinder 
„Kleidergeschichten“, dürfen sich mit 
Trachten verkleiden, am Waschbrett 
Wäsche waschen und allerlei knifflige 
Fragen lösen. Sie erfahren viel über die 
Geschichte und die erstaunlichen Unter-
schiede in Stoffen und Schnitten dieser 
fast ausgestorbenen Kleidungsstücke.
Kosten: 5,50 € p.P.
Voranmeldung: martina.wesler@forch-
heim.de oder Tel. 09191 714-351, -326
Wann: 05.03.25, 10-11:30 Uhr
Wo: Pfalzmuseum

Veranstaltungen 
im Jungen Theater 
Forchheim
Lesung mit Matthias Egersdörfer und 
Lothar Gröschel
Eine besondere Geschichte aus 
der fränkischen Provinz erlebt das 
Publikum bei der Lesung „Das Lachen 
des Grünspechts - Eine Geschichte 
aus der fränkischen Provinz“. Matthias 
Egersdörfer und Lothar Gröschel 
erzählen, wie alles begann, wie sich 
zwischen Bauernseufzern und Press-
sack ein Künstlerkollektiv bildete und 
eine unaufhaltsame Kettenreaktion 
kurioser Begebenheiten in Gang setzte. 

Dreißigjährigen Krieges, der sich jetzt 
als Wächter der Nacht verdingen muss, 
durch die Altstadt. Doch Vinzent ist dem 
Biere oftmals allzu gut zugetan, was 
dazu führt, dass sein treues Eheweib 
Kuni seinen Dienst verrichten muss. 
Und so trifft man die beiden des Nachts 
in den Gassen, wenn es heißt: „Kommt 
Ihr Leut und lasst Euch sagen, die Uhr 
will gleich Zwölfe schlagen…“.

Die Nachtwächterführung des Pfalz-
museums Forchheim „In den dunklen 
Gassen Forchheims - Vom Söldner zum 
Nachtwächter“ ist ein Spaß für die 
ganze Familie.
Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.
Gebühr: 9 € (4,50 € für Kinder bis 12 
Jahre)
Wann: 01.03.25, 19 Uhr
Wo: Treffpunkt Innenhof Kaiserpfalz, 
Kapellenstr. 16

Sonderführung: 
Powerfrau und 
Superwoman
„Heimchen am Herd“ heißt die Sonder-
führung des Pfalzmuseums Forchheim, 
die am Internationalen Frauentag, die 
Rolle der Frau von der Frühgeschichte 
bis heute unter die Lupe nimmt.
In längst vergangenen Zeiten, jenseits 
des Begriffs „Heimchen“, war die Frau 
schon Powerfrau und Superwoman. War 
als steinzeitliche Jägerin unterwegs, saß 
als keltische Fürstin auf dem Thron und 
war mittelalterliche Zunftmeisterin. Die 
archäologische Spurensuche im Forch-
heimer Pfalzmuseum will mit Irrtümern 
aufräumen und zeigen, wie sich die 
Aufgaben und die gesellschaftliche 
Stellung der Frau in den verschiedenen 
Phasen der Geschichte veränderten - 

Die Musik von Iszabella Effenberg unter-
streicht die Atmosphäre. Sie bietet den 
Zuhörer*innen Raum, um die Texte 
aufzunehmen und bringt eine weitere 
Ebene der Emotionalität und Tiefe in die 
Veranstaltung.
Eintritt 10 €, Erhältlich Infotheke Land-
ratsamt Forchheim, Am Streckerplatz 3 
und VHS, Hornschuchallee 20
Wann: 07.03.25, 19:30 Uhr
Wo: Kulturraum St. Gereon
Vortrag: Der Bauernkrieg im Forch-
heimer Land und seine Hauptakteure
In Kooperation mit dem Heimatverein 
Forchheim werden in diesem historischen 
Vortrag neben den regionalen Abläufen 
und den, für die meisten Beteiligten, 
schmerzhaften Folgen auch die Hinter-
gründe und die beteiligten Hauptakteure 
der Region vorgestellt. Eintritt frei. 
Anmeldung Fo140
Wann: 13.03.2025, 19 Uhr
Wo: Kulturraum St. Gereon
Online-Vortrag zu Lee Miller
Lee Miller: die Vielseitigkeit des Schaffens 
und ihre interessante Persönlichkeit 
ziehen in den Bann. In jungen Jahren 
begehrtes Fotomodell und Covergirl der 
Vogue wurde sie am Beginn des 20. Jahr-
hunderts zur Stellvertreterin des neuen 
amerikanischen Frauenbildes: selbst-
bewusst, klug, sinnlich, modern. Bald 
wechselte sie die Seiten und trat hinter 
die Kamera. An der Seite ihres Mentors 
Man Ray entwickelte sie, inspiriert von 
der surrealistischen Pariser Bohème, 
ihren eigenen fotografischen Stil. Im 
Zweiten Weltkrieg berichtete sie als eine 
der wenigen weiblichen amerikanischen 
Kriegsreporterinnen vom Kriegsende und 
den Zerstörungen in Europa. Der Online-
Vortrag, via Zoom, vereint die Elemente 
Lesung und wissenschaftliche Werkschau, 
informiert, unterhält und inspiriert.
Kostenlos; Anmeldung VHS Kurs Fo602 
(Zugangsdaten werden nach An-
meldung per E-Mail verschickt).
Wann: 06.03.25
Wo: bei Ihnen zu Hause

Familienführung mit dem 
Nachtwächter-Ehepaar
Forchheims Nachtwächter-Ehepaar 
Vinzent und Kuni lädt zum abendlichen 
Rundgang durch Forchheims dunkle 
Gassen ein. Im Schein der Laternen 
geht es mit Vinzent, einem hart-
gesottenen, ehemaligen Söldner des 

KULTUR & GESELLSCHAFT
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Wilde Metaphorik und ausschweifende 
philosophische Überlegungen wechseln 
sich ab mit skurrilem Slapstick und 
fröhlichen Fahrten durch die Schlag-
löcher des Lebens. So entsteht ein 
ungeschminktes Sittengemälde der 
fränkischen Provinz, in dem sich gleich-
zeitig die Welt spiegelt in ihrer ganzen 
Schönheit und Zerbrechlichkeit, ihren 
Abgründen und Absurditäten.
VVK 21,90 €, erm. 16,40 € / AK 24,40 €, 
erm. 18,90 € (inkl. Gebühren)
Wann: 01.03.25; 20 Uhr
Live-Musik: Midge’s Pocket
Retro-Rock, Americana und Vintage: mit 
Ihrem Programm „An Americana Rock 
& Roll Experience“ schickt die Band 
Midge’s Pocket Ihr Publikum auf eine 
Zeitreise in die 70er Jahre.
Dass sie den ein oder anderen 
musikalischen Trend der letzten Jahre 
verschlafen haben, ist den Jungs von 
Midge‘s Pocket genauso klar, wie ihre 
gemeinsame Liebe zur Americana 
Musik. Und so setzen Sie auf bewährte 
Zutaten der alten Schule wie drei-
stimmigen Gesang, blutauthentisches 
Songwriting, eine Live Performance, die 

wie die Studio Platte klingt und den un-
gezwungenen Geist des Rock & Roll der 
70er
VVK 19,10 €, erm. 14,20 € / AK 21,60 €, 
erm. 16,70 € (inkl. Gebühren)
Wann: 07.03.25; 20 Uhr
Kabarett: Jess Jochimsen
„Meine Gedanken möchte ich manchmal 
nicht haben - Kabarett. Songs. Dias.“:
Kaberettist und Buchautor Jess 
Jochimsen will raus aus seinem Ge-
dankenkarussell. Zumindest für einen 
Abend. Und mal nachschauen, was die 
Pandemie übrig gelassen hat ... Also 
macht er Inventur im Kopf und sucht 
nach den Geschichten, die im Radau der 
letzten Zeit untergegangen sind.
Gelassenheit, Solidarität, Vernunft ... 
die müssen hier doch noch irgend-
wo herumliegen. Welche Gedanken 
sind es wirklich wert? Das ist die Frage. 
Und welche sollte man unbedingt los-
werden? Und wohin damit?
Klar ist: Den Kopf einziehen und hoffen, 
dass alles wieder so wird wie früher, ist 
Quatsch. Und langweilig ist es oben-
drein. Dann schon lieber erhobenen 
Hauptes gegen die Engstirnigen und 

Kaltherzigen andenken und sagen, was 
Sache sein könnte. Hoffnungslos zu-
versichtlich. So lautet die Devise. Der 
Letzte lässt das Licht an.
VVK 21,90 €, erm. 16,40 € / AK 24,40 €, 
erm. 18,90 € (inkl. Gebühren)
Wann: 08.03.25; 20 Uhr
Live-Musik: Síolta
Jedes Jahr wird am 17. März der St. 
Patrick´s Day gefeiert. Das Fest wird 
im Jungen Theater Forchheim ein paar 
Tage früher mit der Band Síolta und 
ihrem Programm „Irish Music Coming 
To Life“ zelebriert. Die fünfköpfige Band 
bezieht sich auf die irische Tradition und 
vereint Vergangenheit und Moderne.
VVK 16,40 €, erm. 12 € / AK 18,90 €, erm. 
14,50 € (inkl. Gebühren)
Wann: 14.03.25; 20 Uhr
Wo: Junges Theater, Kasernstraße 9
Infos: www.jtf.de
Karten: alle Reservix-Ticketsystem-
VVK-Stellen, z.B. Lotto-Annahmestelle 
Kefferstein, Hornschuchallee 21 (Tel. 
09191 3515930) sowie online unter 
www.jtf.de

KULTUR & GESELLSCHAFT
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Gremiensitzungen  
des Stadtrates Forchheim
Diese Sitzungen sind öffentlich:
• 11.03.25, 16:15 Uhr, Planungs- und Umweltausschuss
• 12.03.25, 16:15 Uhr, Finanzausschuss
• 13.03.25, 16:15 Uhr, Haupt-, Personal- und Kulturaus-

schuss
Wo: Soweit nicht anders angegeben, finden alle Sitzungen in der 
Soccerhalle, Friedrich-Ludwig-Jahn Str. 14 statt. Änderungen 
vorbehalten. Aktuelle Termine im Rats- und Bürgerinformations-
system unter https://forchheim.gremien.info

Stadtbauamt

BEKANNTMACHUNG
Vollzug des Baugesetzbuches und der Bayerischen Bau-
ordnung
Nachbarbeteiligung und Beteiligung der Öffentlichkeit 
gem. den Art. 66 & 66a BayBO
Es wird öffentlich bekannt gemacht, dass die Stadt Forchheim 
mit Bescheid vom 10.02.2025 für das Baugrundstück in 91301 
Forchheim, Bahnhofsplatz 12, Flurnummer 2527/0, 2545/3, 
Gemarkung Forchheim die bauordnungsrechtliche Ge-
nehmigung für die Errichtung eines freistehenden Gebäudes 
(Trainingszentrum Bahnhof Forchheim) erteilt hat.
Die Akten des Baugenehmigungsverfahrens können von 
sämtlichen Beteiligten nach Art. 29 BayVwVfG während 
der allgemeinen Parteiverkehrszeiten (Montag bis Freitag 
von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags von 14:00 Uhr 
bis 17:30 Uhr) im Stadtbauamt, Dienststelle Bauordnung, 
Denkmalschutz und -pflege, Bayreuther Straße 6, 91301 
Forchheim im 1. Obergeschoss eingesehen werden. Wir bitten 
Sie, bei geplanter Einsichtnahme vorab einen Termin zu ver-
einbaren. Die Kontaktdaten unserer Dienststelle können Sie 
dem Internetauftritt der Stadt Forchheim entnehmen.
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Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer der 
benachbarten Grundstücke wird hiermit durch die öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt. Die Zustellung gilt mit dem Tag der 
Bekanntmachung als bewirkt. Mit Ablauf einer Frist von einem 
Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens sind 
alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen gegen das Bauvor-
haben ausgeschlossen.

Begründung
Das Bauvorhaben war genehmigungspflichtig. Der Antrag-
steller hat unter Beifügung der erforderlichen Bauvorlagen 
schriftlich die baurechtliche Genehmigung bei der als Bau-
genehmigungsbehörde zuständigen Großen Kreisstadt Forch-
heim beantragt. Der Bauantrag wurde von der Unteren Bau-
aufsichtsbehörde geprüft. Soweit geboten, wurden die zu 
beteiligenden Behörden angehört, Gutachten eingeholt und 
durch Rotstifteintrag in den Plänen oder Auflagen in den 
Beiblättern des Bescheides, auf die Einhaltung bestehender 
gesetzlicher Forderungen hingewiesen.
Das Bauvorhaben umfasst den Neubau eines Trainings-
gebäudes in Containerbauweise für Mitarbeiter. Das geplante 
Gebäude soll am Standort „Bahnhof Forchheim“ in einem 
Abstand von ca. 100 m südlich des Bahnhofsgebäudes (Bahn-
hofsplatz 9) und ca. 20 m nördlich der „Wiesent“ errichtet 
werden. Die Erschließung erfolgt über die öffentliche Ver-
kehrsfläche „Bahnhofsplatz“. Das freistehende Gebäude hat 
eine Größe von ca. 19,0 m x 6,6 m, ist nicht unterkellert und 
besteht aus drei Geschossen mit insgesamt 21 Containern. Im 
Erdgeschoss wird die neue Schulungsanlage „Digitales Stell-
werk“ untergebracht. In den zwei Obergeschossen ist jeweils 
ein Trainingsraum vorgesehen, der Platz für bis zu 16 Teil-
nehmer und einen Ausbilder bietet. Zudem wird je Geschoss 
ein Ruheraum entstehen. Die zugeordneten Sanitärräume 
sind im benachbarten Sozialgebäude im Norden geplant. Der 
Neubau soll ein Pultdach erhalten.
Gem. Art. 2 Abs. 3 Satz 1 BayBO ist das gegenständliche Bau-
vorhaben in die Gebäudeklasse 1 einzuteilen. Durch die ge-
plante Nutzung als Trainingszentrum für Mitarbeiter (Büro-
nutzung mit Flächen weniger als 400 m², Nutzung durch 
weniger als 100 Personen) liegt kein Sonderbautatbestand 
nach Art. 2 Abs. 4 BayBO vor.

1) Bauplanungsrecht
Die gegenständlichen Grundstücke befinden sich nicht inner-
halb eines rechtverbindlichen Bebauungsplanes. Das geplante 
Bauvorhaben ist daher gemäß § 34 BauGB als im Zusammen-
hang bebauter Ortsteile zu beurteilen. Dementsprechend sind 
bauliche Anlagen zulässig, die sich nach Art und Maß der bau-
lichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die 
überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung 
einfügen. Die Erschließung muss gesichert sein.
Nördlich des Neubaus sind mehrere Gebäude der Deutschen 
Bahn in vergleichbaren Größen vorhanden. Östlich des 
geplanten Gebäudes verläuft die Bahnlinie „Nürnberg-
Bamberg“. Das Vorhaben fügt sich in Art und Maß baulicher 
Nutzung, der Dachkonstruktion sowie dem Erscheinungsbild 
in die Bebauung der näheren Umgebung ein und ist somit 
bauplanungsrechtlich zulässig.

2) Erteilung der Baugenehmigung
Die Baugenehmigung konnte erteilt werden, da das Bauvor-
haben keinen öffentlich-rechtlichen Vorschriften entgegen-
steht, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren ge-
prüft wurden. (Art. 68 Abs. 1 BayBO). Die Baugenehmigung 
wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt (Art. 68 
Abs. 5 BayBO). Die Große Kreisstadt Forchheim ist zum Er-
lass dieses Bescheids sachlich (Art. 53 BayBO i. V. m. § 1 Abs. 
1 GrKrV) und örtlich (Art. 3 Abs. 1 Nr. 1 BayVwVfG) als Untere 
Bauaufsichtsbehörde zuständig.

Rechtsgrundlagen

Bezeichnung Abkürzung

Bayerische Bauordnung BayBO
Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz BayVwVfG
Verordnung über Aufgaben der Großen Kreis-
städte

GrKrV

Bauvorlagenverordnung BauVorlV
Kostengesetz KG
Kostenverzeichnis KVz
Baunutzungsverordnung BauNVO
Baugesetzbuch BauGB
Satzung der Stadt Forchheim für die Her-
stellung von Stellplätzen

-

Verwaltungsgerichtsordnung VwGO

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe Klage am Bayerischen Verwaltungs-
gericht Bayreuth in 95444 Bayreuth, Friedrichstr. 16, (Post-
fachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth) erhoben 
werden.

Hinweis zur Rechtsmittelbelehrung
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zu-
gelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs 
per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine 
rechtliche Wirkung. Ab 01.01.2022 muss der in § 55d VwGO 
genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch 
einreichen. Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt, wird 
kraft Bundesrecht in Prozessverfahren vor den Verwaltungs-
gerichten infolge der Klageerhebung eine Verfahrensgebühr 
fällig.

Forchheim, den 10.02.2025
STADT FORCHHEIM

gez. Kindler
Sachgebietsleiter
Bauordnung/Denkmalpflege

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Bekanntmachung
Bammersdorfer Straße - Planauslegung
Die Stadt Forchheim beabsichtigt die Bammersdorfer Straße, 
von der Abzweigung Untere Kellerstraße bis zur Einmündung 
Pestalozzistraße von Grund auf auszubauen und neu zu ge-
stalten. Im Rahmen der Bammersdorfer Straße werden auch 
die noch sanierungsbedürftigen Teile der Jean-Paul-Straße 
bestandsorientiert ausgebaut sowie die Einmündung der 
Kantstraße, aufgrund der zukünftigen barrierefreien Bushalte-
stelle, erneuert. Die in der Sitzung des Planungs- und Umwelt-
ausschusses beschlossene Planungsvariante wird im Rahmen 
einer

Planauslegung
in der Zeit vom 10.03. – 28.03.2025

während der allgemeinen Dienststunden (Mo – Do 8.00-
12.00 Uhr und 14.00 –16.00 Uhr, Fr 8.00 – 12.00 Uhr) bei der 
Stadt Forchheim im Stadtbauamt (Birkenfelderstraße 4, Erd-
geschoss, im Foyer des Stadtbauamts) öffentlich ausgelegt.

Auskünfte hierzu werden bei Bedarf im Tiefbauamt (Frau 
Rachinger oder Herr Kredel, Zi.Nr..002) erteilt.
Es besteht die Möglichkeit einer individuellen Terminverein-
barung unter der Telefonnummer 09191/714-460
Als zusätzlicher Bürgerservice wird der Straßenentwurf 
während des vorgenannten Zeitraums der Planauslegung 
auch online/digital zur Einsicht bereitgestellt. Über die Home-
page der Stadt Forchheim können die Unterlagen unter
www.forchheim.de/planauslegungen
eingesehen werden.
Während der Planauslegung besteht die Möglichkeit, An-
regungen, Hinweise und Änderungswünsche (z.B. Änderung 
oder Anpassung von Grundstückszufahrten, etc.) schriftlich 
oder mündlich vorzubringen.

Forchheim, 20.02.2025

Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Amt für Jugend, Bildung, Sport und Soziales

Städtische Sing- und Musikschule 
Forchheim

Mitglied im Verband deutscher Musikschulen e.V. -
Landesverband Bayern

Martin-Grundschule, Wallstraße 17,
91301 Forchheim, Tel.: 09191/714-269,

E-Mail: musikschule@forchheim.de
Schul- und Gebührenordnung

der Städtischen Sing- und Musikschule Forchheim
Präambel

Die städt. Sing- und Musikschule Forchheim (Musikschule) ist 
eine Einrichtung im Sinne der Verordnung über die Führung 
der Bezeichnung Singschule und Musikschule (Sing- und 
Musikschulverordnung) vom 17. August 1984 und erfüllt damit 
deren Andorderungen an den fachlichen Aufbau, die Grund-
fachverpflichtung für Kinder im Vorschul- und Grundschul-
alter, die Fächerbreite im Instrumentalunterricht, die Quali-
fikation und das Beschäftigungsverhältnis des Lehrpersonals, 
die Ordnung des inneren Betriebs und die soziale Gebühren-
gestaltung. Für den Unterricht gelten die Rahmenlehrpläne 
des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM).
Die in dieser Ordnung verwendeten personenbezogenen 
Formulierungen sind geschlechtsneutral zu verstehen und 
schließen alle Geschlechterformen (männlich, weiblich, 
divers, ohne Angaben) ausdrücklich mit ein.

§ 1
Zweckbestimmung, Gemeinnützigkeit

(1) Die Musikschule ist eine Unterrichts- und Bildungsein-
richtung der Stadt Forchheim, die ausschließlich und un-
mittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt.

(2) Die Musikschule will Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
zum Singen und Musizieren heranführen, Freude und Ver-
ständnis für musikalische Betätigung in die Bevölkerung 
tragen. Sie ergänzt den Gesangs- und Instrumentalunter-
richt der allgemeinbildenden Schulen.

(3) Die Musikschule wird von einer musikpädagogischen 
Fachkraft geleitet.

§ 2
Aufgabe, Aufbau

(1) Die Musikschule soll als Bildungsstätte für Musik die 
musikalischen Fähigkeiten bei Musikinteressierten jeden 
Alters erschließen und fördern. Die Heranbildung des 
Nachwuchses für das Laienmusizieren, die Begabtenaus-
lese und Begabtenförderung sowie die vorberufliche Fach-
ausbildung sind ihre besonderen Aufgaben.

(2) Die Musikschule bietet folgenden Unterricht an:
Musikalische Grundfächer
Die Musikalischen Grundfächer erschließen und fördern 
die musikalischen Anlagen der Kinder. Die Teilnahme 
am vorbereitenden Unterricht in Form von Musikalischer 
Früherziehung und/oder Musikalischer Grundaus-
bildung ist daher Voraussetzung für die Zuteilung zum 
instrumentalen Hauptfachunterricht. 

Bei besonderer Begabung und Eignung kann auch früher 
mit dem instrumentalen Hauptfachunterricht in Gruppen 
begonnen werden. Die Entscheidung trifft die Leitung der 
Musikschule mit dem jeweiligen Fachlehrer.
Musikalische Eltern-Kind-Gruppe
- In diesem Kurs werden Kinder von 2 bis 3 Jahren ge-

meinsam mit einem vertrauten Erwachsenen (Personen-
sorgeberechtigte oder Großeltern) auf vielfältige Weise 
zum Singen, Sprechen, Bewegen und Tanzen angeregt

- Mindestgruppenstärke: 6 Kinder
- Unterrichtsdauer: einmal wöchentlich für 45 Minuten
Musikalische Früherziehung (MFE)
- Mindestalter: ab 4 Jahren
- Sie soll sich über zwei Jahre erstrecken, wobei die 

Mindestanzahl von 4 Kindern im Folgejahr nicht unter-
schritten werden darf

- Mindestgruppenstärke: 6 Kinder
- Unterrichtsdauer: einmal wöchentlich für 45 Minuten
Musikalische Grundausbildung (MGA)
- Die MGA wird als Eingangsstufe für Kinder im Grund-

schulalter in Form einer Flöten- oder Violin- oder 
Gitarrensingklasse angeboten
Mindestalter: ab 4 Jahren

- Sie soll sich über zwei Jahre erstrecken, wobei die 
Mindestanzahl von 4 Kindern im Folgejahr nicht unter-
schritten werden darf

- Mindestgruppenstärke: 6 Kinder
- Unterrichtsdauer: einmal wöchentlich für 60 Minuten
Partnerunterricht
- Dieser Kurs soll Kindern als Vorstufe zu einem 2er-

Unterricht dienen
- Gruppenstärke: 2 Personen (1 Kind und 1 Erwachsener)
- Unterrichtsdauer: einmal wöchentlich für 45 Minuten
Gitarrenklassen
- Ermöglicht Kindern der 3. und 4. Klasse den Einstieg ins 

Gitarrenspiel
- Mindestgruppenstärke: 6 Kinder
- Unterrichtsdauer: einmal wöchentlich für 45 Minuten
Orff-Spielkreis
- In diesem Kurs können Kinder ab 6 Jahren an an-

spruchsvollere Formen des Instrumentalspiels und der 
Bewegung herangeführt und mit Inhalten der Musik-
lehre vertraut gemacht werden

- Mindestgruppenstärke: 6 Kinder
- Unterrichtsdauer: einmal wöchentlich für 60 Minuten
Instrumental- und Vokalunterricht
In den Instrumental- und Vokalunterricht werden Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene aufgenommen. Der Unterricht 
in den Instrumental- und Vokalfächern wird in Gruppen von 2 
bis 4 Personen oder als Einzelunterricht erteilt. 

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN
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Die Gruppen sollen nach Alter und Vorbildung so zusammen-
gesetzt sein, dass die besonderen Qualitäten des Gruppen-
unterrichts genützt werden können. Über die Einteilung 
sowie erforderliche Änderungen während des Schuljahres 
entscheidet die Leitung der Musikschule. Ein Anspruch auf 
eine bestimmte Unterrichtsform, einen bestimmten Fach-
unterricht sowie eine bestimmte Lehrkraft besteht nicht.
Folgende Hauptfächer werden unterrichtet:
- Tasteninstrumente:

Klavier, Jazz-Klavier, Keyboard, Cembalo, Akkordeon
- Streichinstrumente:

Violine, Violoncello, Kontrabass
- Zupfinstrumente:

Gitarre, E-Gitarre, E-Bass
- Holzblasinstrumente:

Blockflöte, Querflöte, Klarinette, Saxophon
- Blechblasinstrumente:

Trompete, Posaune
- Schlaginstrumente:

Schlagzeug (klassisch und modern)
- Vokalunterricht:

Stimmbildung
Ensemblefächer
Sie dienen sowohl der Erweiterung und Vertiefung des im 
Unterricht gelernten als auch dem Musizieren in der Ge-
meinschaft. Zu diesen Fächern gehören Sing- und Spiel-
kreise, Instrumentalensembles und Chöre. Die Teilnahme 
am Ensemble ist nur für Schüler mit entsprechenden 
Fertigkeiten auf dem jeweiligen Instrument möglich.
Ergänzungsfach Musiktheorie
Darunter fallen Allgemeine Musiklehre, praxisbezogene 
Analyse von Form und Harmonie sowie Musikgeschichte.

§ 3

Schuljahr, Unterrichtszeiten

(1) Das Schuljahr der Musikschule beginnt am 01.09. eines 
Jahres und endet am 31.08. des darauffolgenden Jahres.

(2) Die Feriendauer und unterrichtsfreien Feiertage (aus-
genommen Buß- und Bettag) richten sich nach den für die 
allgemeinbildenden Schulen geltenden Bestimmungen in 
Bayern. Zudem findet am Annafestmittwoch ab 12.00 Uhr 
kein Unterricht statt.

(3) Während der Schulferien kann im Ausnahmefall Musik-
unterricht im instrumentalen oder vokalen Hauptfach- 
oder Ensemblebereich sowie musiktheoretischen Be-
reich gehalten werden (z.B. bei Nachholunterricht oder 
Ensembleproben).

(4) Bei einmaligen und kurzfristigen Unterrichtsausfällen (z.B. 
„Hitzefrei“, o.Ä.) in den allgemeinbildenden Schulen findet 
der Unterricht der Musikschule trotzdem statt.

(5) Die Unterrichtsdauer richtet sich nach dem Leistungs-
stand und der Leistungsbereitschaft des Schülers und den 
Erfordernissen des Unterrichtsfachs. Sie beträgt in der 
Regel gemäß §2 in den musikalischen Grundfächern 45 
bzw. 60 Minuten.

In den Instrumental- und Vokalfächern beträgt die Regel-
zeit für den Einzelunterricht 30 Minuten und für den 
Gruppenunterricht 45 Minuten pro Woche.

(6) Auf schriftlichen Antrag des Schülers bzw. der Personen-
sorgeberechtigten an die Leitung der Musikschule kann 
der Einzelunterricht bei besonderer Leistung und be-
sonderem Engagement 45 Minuten pro Woche betragen. 
Voraussetzung hierfür ist die bestandene D1-Prüfung 
und eine regelmäßige Teilnahme an Schulkonzerten des 
Schülers.

§ 4
Unterrichtsort

(1) Der Unterricht findet in öffentlichen städtischen Ge-
bäuden, vornehmlich im Gebäude der Martin-Grund-
schule (Wallstraße 17, 91301 Forchheim), statt. Ein anderer 
Unterrichtsort wird rechtzeitig von der Musikschule fest-
gelegt und bekannt gegeben.

(2) Ein Anspruch auf einen bestimmten Unterrichtsort be-
steht nicht.

§ 5
Aufsicht

(1) Eine Aufsichtspflicht über den Schüler durch die Lehrkraft 
der Musikschule besteht nur während der vereinbarten 
Unterrichtszeit sowie Veranstaltungen der Musikschule. 
Bei variabel vereinbarten Unterrichtszeiten gilt dies sinn-
gemäß für die tatsächliche Unterrichtszeit.

(2) Die Aufsicht beginnt und endet im Unterrichtsraum.
(3) Die Musikschule übernimmt bei Unterrichtsausfall keine 

Aufsichtspflicht für den Zeitraum, in dem der Unterricht 
stattgefunden hätte.

§ 6
Aufnahme, Eignung

(1) Gemeindeangehörige der Stadt Forchheim haben Vorrang 
vor Auswärtigen. Kinder und Jugendliche haben Vorrang 
vor Erwachsenen.

(2) Anmeldungen, die nicht berücksichtigt werden können, 
werden nach dem zeitlichen Eingang in eine Warteliste 
aufgenommen. Scheidet ein Schüler im Laufe des Schul-
jahres aus, rückt der in der Warteliste Nächstplatzierte 
nach.

(3) Die Neuaufnahme bzw. Nichtberücksichtigung wird dem 
Anmeldenden schriftlich mitgeteilt.

(4) Bei Hauptfächern wird die Aufnahme von der Eignung 
abhängig gemacht. Bei der Eignungsfeststellung ent-
scheiden die Leitung der Musikschule gemeinsam mit der 
jeweiligen Lehrkraft über die Eignung des Schülers.

§ 7
Anmeldung

(1) Anmeldungen sind schriftlich an die Verwaltung des Trägers 
(Musikschule, Wallstr. 17, 91301 Forchheim) zu richten.

(2) Anmeldungen können für das jeweilige kommende Schul-
jahr von Anfang April bis Ende Juni des laufenden Schul-
jahres mit dem entsprechenden Formular bei der Musik-
schule schriftlich erfolgen.
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(3) Bei minderjährigen Teilnehmern ist die schriftliche Zu-
stimmung der Personensorgeberechtigten erforderlich.

(4) Ein genereller Anspruch auf Aufnahme besteht nicht.
(5) Bei der Anmeldung ist eine Aufnahmegebühr, deren Höhe 

die Anlage zur Schul- und Gebührenordnung vorschreibt, 
zu entrichten.

(6) Mit der Anmeldung wird die Bereitschaft erklärt, den 
Unterricht pünktlich und regelmäßig zu besuchen und die 
anfallenden Unterrichtsgebühren zu entrichten bzw. ab-
buchen zu lassen.

(7) Die Musikschule behält sich das Recht vor, aus 
organisatorischen Gründen (z.B. Überbelegung der Kurse, 
Ausfall von Lehrkräften für bestimmte Kurse, keine freien 
Zeitkontingente der Lehrkräfte für weitere Angebote) ein-
gegangene Anmeldungen nicht zu berücksichtigen.

(8) Mit der Unterzeichnung des Anmeldeformulars erkennt 
der Schüler bzw. deren Personensorgeberechtigten die 
Schul- und Gebührenordnung der Musikschule mit ihrer 
Anlage in der jeweils gültigen Fassung an.

§ 8
Beendigung des Unterrichtsverhältnisses

(1) Abmeldungen sind grundsätzlich nur zu dem jeweils 
laufenden Schuljahresende (31.08.) möglich. Sie müssen 
der Musikschule bis spätestens 30.05. des laufenden 
Jahres mit dem entsprechenden Formular schriftlich zu-
gehen. Erfolgt bis zum 30.05. des laufenden Jahres keine 
Abmeldung, verlängert sich das Unterrichtsverhältnis um 
ein weiteres Schuljahr.

(2) Die Musikschule kann das Unterrichtsverhältnis auch 
während eines Schuljahres aus folgenden Gründen unter-
brechen oder vorzeitig beenden:
a. wenn die Lehrkraft und Leitung der Musikschule in 

Rücksprache mit dem Schüler bzw. dessen Personen-
sorgeberechtigten zu dem Ergebnis kommen, dass 
eine Fortsetzung des Unterrichts nicht sinnvoll ist;

b. bei ungenügender Leistung des Schülers;
c. bei mehrmaligem unentschuldigtem Fehlen des 

Schülers trotz vorheriger Ermahnung;
d. bei schwerwiegenden Verfehlungen des Schülers 

während des Unterrichts;
e. soweit der Gebührenschuldner mit der Zahlung von 

mehr als zwei Monatsraten der für den Unterricht des 
Schülers geschuldeten Unterrichtsgebühr im Verzug 
ist, wenn eine deshalb erfolgte Mahnung zwei Wochen 
lang erfolglos blieb;

Die Entscheidung trifft die Leitung der Musikschule im Ein-
vernehmen mit der Lehrkraft nach Anhörung des Schülers 
bzw. dessen Personensorgeberechtigten.

(3) Austritte während des Schuljahres sind grundsätzlich 
nicht möglich. Sie können nur bei zwingenden Gründen 
(z.B. Wegzug oder längere durch ärztliches Attest nach-
gewiesene Krankheit) erfolgen und sind der Leitung der 
Musikschule spätestens vier Wochen nach Bekanntwerden 
schriftlich vorzulegen und von dieser zu genehmigen.

(4) Bei einem genehmigten Austritt sind die Gebühren bis 
zum Ende des Monats zu zahlen, in dem die Genehmigung 
erteilt worden ist.

(5) Bei Ausschlüssen gemäß Abs. 2c bis 2e und anderweitigen 
Austritten und sind die Gebühren für das ganze Schuljahr 
zu entrichten.

§ 9
Leistungen und Verhalten des Schülers

(1) Es besteht für neu aufgenommene Schüler eine sechs-
wöchige Probezeit in den angemeldeten Kursen.

(2) Der Schüler ist zur regelmäßigen Teilnahme am Unterricht 
verpflichtet.

(3) Bei Unterrichtsversäumnis ist eine rechtzeitige Be-
nachrichtigung der Lehrkraft, in Ausnahmefällen über 
das Sekretariat der Musikschule, durch den Schüler bzw. 
deren Personensorgeberechtigten, erforderlich.

(4) Von dem Schüler wird ein angemessenes Verhalten und 
Mitarbeit im Unterricht und Zuhause erwartet. Den An-
ordnungen der Lehrkräfte ist Folge zu leisten.

(5) Die Unterrichtsorte der Musikschule sind von dem Schüler 
pfleglich zu behandeln.

§ 10
Verhinderung des Schülers

(1) Kann der Schüler den Unterricht ausnahmsweise nicht 
wahrnehmen, muss die Lehrkraft davon rechtzeitig 
verständigt werden. Dieser Unterricht geht in den Ver-
fügungsbereich der Musikschule zurück und muss nicht 
nachgegeben werden.

(2) Kann ein Schüler wegen Krankheit, Kur- oder Erholungs-
aufenthalt für die Dauer von mehr als drei zusammen-
hängenden Unterrichtswochen den Unterricht nicht be-
suchen, wird die zu entrichtende Gebühr ab der vierten 
Woche nach Vorlage eines ärztlichen Attests bzw. einer 
Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) am Schuljahres-
ende rückerstattet.

§ 11
Unterrichtsausfall

(1) Unterrichtsstunden, welche durch Verhinderung der Lehr-
kraft ausfallen, werden vorgezogen bzw. nachgeholt. 
Davon ausgenommen ist ein Ausfall von Unterrichts-
stunden aus organisatorischen Gründen. (z.B. Dienstbe-
sprechung oder Teilnahme an Fortbildung)

(2) Für Unterrichtsstunden, welche durch Krankheit der Lehr-
kraft von mehr als vier Unterrichtswochen pro Schuljahr 
entfallen, werden die entsprechenden Gebühren am 
Schuljahresende rückerstattet.

(3) Unterricht, der aufgrund „höherer Gewalt“ ausfallen 
muss, wird nicht nachgeholt. Hierzu zählen insbesondere:
- vorübergehende betriebs- oder streikbedingte 

Schließung der Institution oder Unterrichtsstätten
- Wetterverhältnisse, die einen regulären Straßenver-

kehr nicht ermöglichen (Eisglätte, Schnee, Sturm und 
Sturmflut),

- Anordnungen öffentlicher Ordnungskräfte wie Polizei 
und Feuerwehr, die einen Zugang zum Schul- oder 
Unterrichtsgebäude nicht erlauben oder

- Anordnungen der Schulbehörde bzw. des Gesundheits-
amtes oder
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- Anordnungen des Trägers oder der Leitung bzw. Ge-
bäudeverwaltung, die eine Schließung oder ein 
sofortiges Verlassen des Schul- oder Unterrichts-
gebäudes vorschreiben, oder aus anderweitigen 
Gründen den Zugang zum Schulgebäude untersagen.

§ 12

Instrumente, Unterrichtsmaterial

(1) Grundsätzlich soll der Schüler bei Beginn des 
Instrumentalunterrichtes ein geeignetes Instrument be-
sitzen. Im Rahmen der Bestände der Musikschule können 
Instrumente gegen eine Gebühr ausgeliehen werden.

(2) Noten oder andere für den Unterricht benötigte Materialien 
sind vom Schüler bzw. dessen Personensorgeberechtigten 
anzuschaffen.

§ 13

Digitaler Unterricht

(1) Der Unterricht der Musikschule findet als Präsenzunter-
richt statt. Sollte die Musikschule aufgrund von Rechts-
verordnung oder behördlicher Anordnung geschlossen 
sein, kann der Unterricht durch digitale Technologien im 
Rahmen der rechtlichen Vorgaben erfolgen.

(2) Die Art der digitalen Technologie, die in Online-Formaten 
bzw. -Angeboten der Musikschule zum Einsatz kommt, 
liegt ausschließlich in der Entscheidungshoheit der Musik-
schule. Es liegt in der Verantwortung des Schülers bzw. 
der Personensorgeberechtigten, die Voraussetzungen 
zu schaffen, dass diese digitalen Technologien genutzt 
werden können.

§ 14

Veranstaltungen
Die Teilnahme an den von der Musikschule angesetzten Vor-
spielen, Konzerten und weiteren Veranstaltungen einschließ-
lich der hierfür erforderlichen Vorbereitungen sind Bestand-
teil des Unterrichts. Die Teilnahme kann durch die Lehrkraft 
oder die Leitung der Musikschule in zumutbarem Umfang ge-
fordert werden.

§ 15

Bescheinigung
Dem Schüler wird bei regelmäßiger Teilnahme zum Schul-
jahresende eine Bescheinigung über den Unterrichtsbesuch 
von der Musikschule ausgestellt.

§ 16

Gesundheitsbestimmungen

(1) Beim Auftreten ansteckender Krankheiten sind die all-
gemeinen Gesundheitsbestimmungen (insbesondere das 
Infektionsschutzgesetz) zu beachten und anzuwenden, 
sofern keine eigenen Bestimmungen für Musikschulen er-
lassen werden.

(2) Schüler, die krank sind (Fieber, Grippe, ansteckende Krank-
heiten) und den Schulunterricht deshalb nicht besuchen 
können, dürfen auch nicht am Unterricht der Musikschule 
teilnehmen.

§ 17
Unfallversicherung, Haftung

(1) Die Schüler der Musikschule sind im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen gegen Unfall versichert. Bei Unfall 
ist sofort die Leitung der Musikschule zu benachrichtigen.

(2) Für Beschädigungen oder Abhandenkommen von Gegen-
ständen ist eine Haftung durch die Stadt Forchheim aus-
geschlossen.

(3) Die Stadt Forchheim haftet für Schäden, die im Zusammen-
hang mit dem Betrieb der Musikschule entstehen, nur 
im Rahmen der allgemein gesetzlichen Bestimmungen. 
Unbeschadet von Satz 1 haftet die Stadt Forchheim für 
Schäden, die sich aus der Benutzung der Musikschule 
ergeben, nur dann, wenn einer Lehrkraft, deren sich die 
Stadt Forchheim zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen be-
dient, Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

(4) Für Personen- und Sachschäden und Vermögensschäden 
irgendwelcher Art, die den Schülern durch Dritte zugefügt 
werden, haftet die Stadt Forchheim nicht.

(5) Der Schüler bzw. dessen Personensorgeberechtigten 
haften der Stadt Forchheim für Schäden, die von dem 
Schüler verschuldet werden, nach den allgemein gesetz-
lichen Bestimmungen.

§ 18
Datenschutz, Datenverarbeitung

(1) Die Musikschule erhebt nur Daten, die sie für die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben benötigt. Die 
Daten werden nur für diese Aufgaben verwendet. Die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen werden hierbei 
beachtet. Mit der Anmeldung wird die Einwilligung in die 
Erhebung und Nutzung von Daten, auch für den Unterricht 
durch digitale Technologien, erteilt.

(2) Von Änderungen persönlicher Daten (Adresse, etc.) und 
Ergänzungen ist die Musikschule umgehend schriftlich zu 
informieren.

(3) Mit Unterschrift des Anmeldeformulars wird gem. Art. 
6 Abs. 1 DSGVO die Einwilligung zu der Verarbeitung 
personenbezogener Daten gegeben.

§ 19
Gebührensatzung

Für die Benutzung der Musikschule werden Gebühren er-
hoben, die in der Anlage zur Schul- und Gebührenordnung 
festgelegt sind.

§ 20
Inkrafttreten

(1) Diese Schul- und Gebührenordnung der städt. Sing- 
und Musikschule Forchheim mit ihrer Anlage tritt am 
01.09.2025 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die die Schul- und Gebührenordnung der 
städt. Sing- und Musikschule Forchheim mit ihrer Anlage 
vom 01.09.2023 vollinhaltlich außer Kraft.

Forchheim, den 17.12.2024
Gez.
Dr. Uwe Kirschstein
Oberbürgermeister
Stadt Forchheim
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Anlage

zur Schul- und Gebührenordnung

der städt. Sing- und Musikschule Forchheim

§ 1
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner sind
- Erwachsene, die sich an der Musikschule anmelden
- Personensorgeberechtigte, die Kinder bzw. Jugend-

liche zum Unterricht anmelden
(2) Schüler der Musikschule, die das 18. Lebensjahr bereits 

vollendet haben, gelten als Erwachsene. Von der Zahlung 
der Erwachsenengebühr sind volljährige Schüler befreit, 
wenn sie nachweisen, dass sie noch in Schul- oder Berufs-
ausbildung stehen oder Wehr- bzw. zivilen Ersatzdienst 
leisten. Ein entsprechender Nachweis ist vorzulegen.

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner.
§ 2

Entstehen und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenschuld entsteht
- bei der Aufnahmegebühr mit der Anmeldung,
- bei der Unterrichtsgebühr mit dem Eintrittsmonat,
- bei der Leihgebühr mit dem Ausleihmonat.

(2) Bei der erstmaligen Aufnahme an der Musikschule wird 
eine Verwaltungsgebühr in Höhe von EUR 10 fällig.

(3) Die entstandene Gebühr ist ein Jahresbetrag, der in zwölf 
Monatsraten zu entrichten ist.

(4) Der Gebührenschuldner hat die monatlichen Unterrichts- 
und Leihgebühren im Voraus zu entrichten. Diese werden 
erstmalig zum 15. September und darauffolgend jeweils 
zum 10. eines Monats fällig.

(5) Die Gebühren sind ohne Aufforderung auf ein Konto 
der Stadt Forchheim einzuzahlen bzw. durch ein SEPA-
Lastschriftmandat von der Stadtkasse einziehen zu lassen.

(6) Änderungen der Bankdaten sind unverzüglich mit einem 
neuen SEPA-Lastschriftmandat bei der Stadtkasse anzu-
zeigen.

(7) Die Gebührenschuldner erhalten von der Stadt Forchheim 
pro Schuljahr einen Gebührenbescheid, aus dem hervor-
geht, welche Leistungen genau von ihnen in Anspruch ge-
nommen werden.

§ 3

Gebühren

(1) Die monatliche Unterrichtsgebühr beträgt im Einzelnen:

Dauer Ein-
heimische 
Schüler

Aus-
wärtige 
Schüler

Er-
wachsene

Musikalische 
Grundfächer
Musikalische 
Früherziehung

45 min 22,00 € 25,00 €

Musikalische 
Eltern-Kind-
Gruppe

45 min 22,00 € 25,00 €

Gitarrenklasse 45 min 20,00 € 25,00 €

Musikalische 
Grundaus-
bildung

60 min 25,00 € 30,00 €

Orff-Spielkreis 60 min 25,00 € 30,00 €

Einzelunter-
richt
Einzelunter-
richt

30 min 66,00 € 75,00 € 85,00 €

Einzelunter-
richt

45 min 99,00 € 110,00 € 125,00 €

Gruppen-
unterricht
2er-Gruppe 45 min 55,00 € 65,00 € 70,00 €
3er-Gruppe 45 min 40,00 € 50,00 € 60,00 €
4er-Gruppe 45 min 33,00 € 40,00 € 50,00 €

Ensemble-
unterricht

45 min 15,00 € 20,00 € 30,00 €

Partnerunter-
richt

45 min 35,00 € 40,00 €

(2) Die Musikschule verleiht je nach Verfügbarkeit Instrumente 
gegen eine Leihgebühr. Die einzelnen Gebühren können 
der folgenden Tabelle entnommen werden:

Instrument Monatliche Gebühr
Gitarre, E-Gitarre 6,00 €
Violine, Querflöte 10,00 €
Saxophon, Klarinette 12,00 €
Kontrabass, Violoncello 14,00 €

§ 4
Gebührenbefreiung, Gebührenermäßigung

(1) Für Schüler, die ein Hauptfach (Instrumental- und Vokal-
unterricht) an der Musikschule belegen, ist der Unter-
richtsbesuch in Sing- und Spielkreisen und Instrumental-
ensembles gebührenfrei.

(2) Folgende Ermäßigungen werden gewährt:
a) Geschwisterermäßigung

Besuchen mehrere Kinder einer Familie die Musik-
schule, so gelten folgende Ermäßigungen:
- für das zweite Kind:   25 %
- für das dritte und weitere Kind:   50 %
Bei der Geschwisterermäßigung werden nur Kinder 
einer Familie berücksichtigt, die das 18. Lebensjahr 
noch nicht vollendet und mindestens ein Hauptfach 
(Instrumental- und Vokalunterricht) belegt haben.
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b) Ermäßigung bei Mehrfachbelegung
Besucht ein Schüler mehrere Hauptfächer 
(Instrumental- und Vokalunterricht) in der Musik-
schule, so gelten folgende Ermäßigungen:
- für jedes weitere Hauptfach:   25 %
- Ermäßigung wird für das Fach mit den geringeren 

Unterrichtsgebühren gewährt
(3) Sozialermäßigung

Bei sozialer Bedürftigkeit kann schriftlich durch Vorlage 
entsprechender Nachweise eine Ermäßigung von 25% 
gewährt werden. Ein Antrag muss zu Beginn eines Schul-
jahres schriftlich neu gestellt werden.

(4) Begabtenförderung
Bei besonderer Begabung kann durch die betreffende 
Lehrkraft bzw. die Leitung der städtischen Sing- und 
Musikschule Forchheim eine Ermäßigung von 25% für 
ein Unterrichtsfach gewährt werden. Ein Antrag muss zu 
Beginn eines Schuljahres schriftlich neu gestellt werden

(5) Es wird nur eine von beiden Ermäßigungen unter §4 Abs. 
2 gewährt.

(6) Ermäßigungen unter §4 Abs. 3 und 4 werden zusätzlich zu 
den unter §4 Abs. 2 gewährt.

(7) Ermäßigungen gemäß §4 Abs. 3 und 4 werden ab dem 
Folgemonat der schriftlichen Zusage der Stadt Forchheim 
für jeweils ein Schuljahr gewährt.

§ 5
Gebührenanpassung

(1) Gebührenanpassungen aufgrund von während des Schul-
jahres notwendigen organisatorischen Veränderungen, 
insbesondere der Unterrichtsdauer sowie der Gruppen-
zusammensetzung, werden dem Gebührenschuldner 
schriftlich mitgeteilt.

(2) Dem Gebührenschuldner wird für derartige Fälle ein 
Sonderkündigungsrecht eingeräumt.

§ 6
Rückerstattung von Gebühren

(1) Schulversäumnisse begründen keinen Anspruch auf Rück-
erstattung von der zu entrichtenden Gebühr.

(2) Rückerstattungen aufgrund von Verhinderungsfällen der 
Lehrkraft gemäß §9 der Schul- und Gebührenordnung der 
Musikschule werden am Schuljahresende rücküberwiesen 
und nicht mit der zu entrichtenden Gebühr verrechnet.

(3) Rückerstattungen aufgrund von §8 Abs. 2 der Schul- und 
Gebührenordnung der Musikschule werden am Schul-
jahresende rücküberwiesen und nicht mit der zu ent-
richtenden Gebühr verrechnet.
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Liegenschaftsamt

Bekanntmachung des Amtes  
für Digitalisierung, Breitband  
und Vermessung Bamberg  
vom 14. Februar 2025
Öffentliche Auslegung der
Bestandskarte und des Bestandsverzeichnisses
der Umlegung „Oberer Schulweg“
Gemarkung Reuth, Stadt Forchheim
Das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung 
Bamberg, Schranne 3, 96049 Bamberg hat mit Beschluss vom 
4. November 2024 für das Bebauungsplangebiet „Oberer 
Schulweg“ die Umlegung eingeleitet.
Die Bestandskarte und ein Auszug aus dem Bestandsverzeich-
nis, der die beteiligten Flurstücke und deren Eigentümer 
nachweist, liegen in der Zeit

vom 10. März 2025 bis 10. April 2025
im Bauamt der Stadt Forchheim,

Birkenfelder Straße 4, 91301 Forchheim,
während der Dienststunden öffentlich zur Einsichtnahme aus.
Die Einsichtnahme in die Eintragungen nach Abteilung II und 
III des Grundbuchs erfolgt am Amt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung Bamberg, Außenstelle Forchheim, 
Dechant-Reuder-Straße 8, 91301 Forchheim und ist nur dem 
gestattet, der ein berechtigtes Interesse darlegt.
Hinweis:
Die Beteiligten können die tatsächlichen Angaben in Bestands-
karte und Bestandsverzeichnis während der Auslegung über-
prüfen und gegebenenfalls beim Amt für Digitalisierung, Breit-
band und Vermessung Bamberg, Schranne 3, 96049 Bamberg 
oder bei der Außenstelle Forchheim, Dechant-Reuder-Straße 
8, 91301 Forchheim Berichtigungen beantragen.
Weitere Hinweise, Datenschutz:
Gemäß Art. 27a Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz 
(BayVwVfG) wird die Bekanntmachung im Internet unter der 
Adresse www.adbv-bamberg.de zugänglich gemacht.
Personenbezogene Daten werden in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften verarbeitet. Informationen über 
die Verarbeitung der Daten und die Rechte der betroffenen 
Personen sind in der Datenschutzerklärung unter www.ldbv.
bayern.de/datenschutz-adbv
oder bei der zuständigen Behörde erhältlich.

gez. Hampl
Vermessungsdirektor

HIER KANN IHRE 
WERBUNG STEHEN

wird

wirken!

Foto: Adobe Stock / Shiva3D
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Ordnungsamt

Versteigerung von Fundfahrrädern
BEKANNTMACHUNG
Nach Ablauf der sechsmonatigen Aufbewahrungsfrist gem. 
§ 973 BGB werden am

Samstag, den 29.03.2025 um 11.00 Uhr
auf dem Rathausplatz zwischen Bächla und Bauzaun

durch das Fundamt der Stadt Forchheim versteigert:
ca. 25 Fahrräder, 1 Tretroller, 1 Kinderwagen, 1 Skatebord
Zusätzlich findet ein Freiverkauf von sonstigen Fund-
gegenständen
(wie z.B. Turnbeutel, Sporttaschen, Bekleidung, Schuhe, 
Mützen)
von 10:30 Uhr – 11:00 Uhr statt.
An die Bevölkerung ergeht die Einladung, sich an der Ver-
steigerung rege zu beteiligen. Die Versteigerungsgegenstände 
können vor der Versteigerung von 10:30 Uhr bis 11:00 Uhr be-
sichtigt werden.
Die Versteigerung der Gegenstände erfolgt ohne Gewähr 
und Haftung für offene und versteckte Mängel. Die Gegen-
stände werden „wie gesehen“ versteigert. Nach dem Zu-
schlag können Beanstandungen nicht mehr berücksichtigt 
werden. Bei der Versteigerung kommt der Vertrag erst durch 
den Zuschlag zustande. Ein Gebot erlischt, wenn ein Über-
gebot abgegeben oder die Versteigerung ohne Erteilung des 
Zuschlages geschlossen wird (§ 156 BGB). Ein Widerrufsrecht 
besteht bei Verträgen, die in der Form der Versteigerungen ge-
schlossen werden, nicht (§ 312 BGB).

Forchheim, den 14.02.2025
STADT FORCHHEIM

gez.
Jakob Sonja
Fundamt

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Zu verkaufen: 2 Zimmer-
EGTWohnung, 77qm, Gartenan-
teil u. Carport, in ruhiger Wohnge-
gend, Einkaufscenter, Gesund-
heitsversorgung u. Bushaltestelle in
der Nähe. Tel. 09191/1270

Kaufe alles vom 1. und 2.

Weltkrieg und Blechspielzeug. Tel.

0172/7622984

Suche rieseigen Stellplatz ab

1ha für 3 Wochen zur Miete zum

evangelisieren. Tel. 0175/3454104

Suche privat Geige/Cello. Tel.

0160/1588957

Suche privat Mode-Schmuck.

Tel. 0175/3454104

Paar Mitte 50 sucht schöne 3- bis
4-Zimmer-Wohnung, ab 75 qm, in
Forchheim oder im näheren
Umkreis. EG oder 1. Stock, Garten
oder Balkon bevorzugt. Wir sind
beide voll berufstätig, Nichtraucher
und haben keine Haustiere. Der
Mietpreis sollte wenn möglich
1000.- Euro Warmmiete nicht über-
steigen. Tel. 0160/93096709

Suche 2- bis 3-Zimmer-Whg.,
ab 60 m², in Forchheim oder im
Umkreis von 10 km. EG oder 1.
Stock mit Terrasse oder Balkon.
Bin vollzeit berufstätig, Nichtrau-
cherin und habe keine Tiere. Miete
bis 700.- Euro warm. Tel. 0160-
93096709

Familie sucht dringend: EFH in
Forchheim, gerne auch DHH oder
ein kleines Grundstück bis 350qm.
Angebote bitte an:
wohneninforchheim@gmx.de ---
VIELEN DANK!

Biete BMW i3 Alu-Winterräder
günstig an. Preis VHB. Suche 1-3
Zi. Wohnung zum Kauf
017692615906

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: 

Sa & So 10.00 - 18.00 Uhr

www.franken-aktiv-vital.de29.-30.03.2025
Bamberg

19. Gesundheitsmesse
präsentiert von

 

Hotline: 
0951 / 180 70 500

Ein Projekt der
MTB Messeteam Bamberg GmbH

11.-12.10.2025    
www.jobmesse-franken.de

Jobmesse 
Franken

Bamberg

Mit einer Anzeige  
im Mitteilungsblatt sind Sie 
Ihren Mitbewerbern immer  
eine Nasenlänge voraus!
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Das Sternenfestival ist zurück!
Sternenfestival im Grünen mit NENA, Johannes Oerding, Fäaschtbänkler und Doro!
Do., 28.08. - So., 31.08.2025 | Burgebrach | Festplatz 
VVK: Gemeindeverwaltung Burgebrach, Eventim.de sowie an allen bek. VVK-Stellen.

Burgebrach – Das Sternenfestival ist zurück! Wer erinnert sich nicht gerne an die magischen Näch-
te in den 2000er Jahren im einzigartigen Sternenzelt mit den Stars und Sternchen der Musikwelt? 
Mit Stars wie „Schürzenjäger“, „Wir sind Helden“, „Donots“, „J.B.O.“, „Culcha Candela“ usw. war das 
Sternenfestival eines der Highlights im Bamberger Landkreis. Nun feiert das Sternenfestival sein 
großes Comeback und das nun wieder unter echtem Sternenhimmel mit der Classic Rock Night, 
NENA, den Fäaschtbänkler und Johannes Oerding!
THOMANN Management bringt in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Burgebrach und 
dessen Oberbürgermeister Johannes Maciejonczyk das Sternenfestival ins Grüne. Umsäumt von 
Bächen und Natur liegt der Festplatz im Herzen Burgebrachs und empfängt vom 28. - 31.08.2025 
folgende Stars:

Do., 28.08.2025 - Classic Rock Night mit Doro, Grave Digger & Bonfire
Mit einem besonderen Highlight starten wir in das Sternenfestival Open Air. 
Und das gleich mit 3 absoluten Classic Rock Legenden. Den größten Na-
men unserer Classic Rock Night trägt sicherlich Doro, die sich seit vier Jahr-
zehnten unermüdlich für die Sache des Metal einsetzt. Die Metal Queen hat 
in ihrer langen und erfolgreichen Karriere bis heute über 3.500 Konzerte 
in mehr als 60 Ländern gespielt und über 10 Millionen Tonträger weltweit 
verkauft. Gemeinsam mit den Co-Headlinern Bonfire und Grave Digger wird Doro die Standfestigkeit 
der Sternenfestival Bühne prüfen und eine Classic Rock Night der Extraklasse feiern. 

Fr., 29.08.2025 - NENA - Wir gehören zusammen live 2025
Nach wie vor ist NENA eine der authentischsten Sängerinnen der Zeit und 
ein großes Stück Popkultur made in Germany. Nach dem überwältigenden 
Erfolg ihrer WIR GEHÖREN ZUSAMMEN-Tournee 2024 mit 150.000 Be-
suchern bei 45 Shows in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Frankreich 
und den Niederlanden, kündigt Pop-Ikone NENA nun die ersten Open-Air-
Termine für 2025 an. 

Eine tolle Nachricht, denn NENA muss man einfach live erlebt haben! Ihre energiegeladene Bühnen-
präsenz ist ebenso unverwechselbar und mitreißend wie ihre Stimme.
Das Publium darf sich auf eine mehr als zweistündige Live-Show mit Hits wie „99 Luftballons“, „Nur 
geträumt“ oder „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“.
Ein einzigartiges Rock n‘ Roll-Erlebnis mit viel Gefühl und Herz. Und ein Tourtitel, der mehr ist als 
nur Motto. WIR GEHÖREN ZUSAMMEN beschreibt das tief empfundene und gelebte Gefühl der 
Verbundenheit, das jedes der Konzerte für NENA zu einer Herzensangelegenheit macht.

Sa., 30.08.2025 - Fäaschtbänkler
Die Fäaschtbänkler erobern die Bühnen und Herzen der Menschen im Sturm. Die Band, die für ihre 
mitreißenden Auftritte und ihre einzigartige Mischung aus modernen Beats, traditioneller Blasmusik 

und humorvollen Texten bekannt ist, verspricht ein un-
vergessliches Musikerlebnis und randvolle, explodie-
rende Tanzflächen.
Mit einem breiten Mix poppiger Sounds und Elemente, 
fetten Beats und traditionellen Klängen haben die Fä-
aschtbänkler eine musikalische Nische geschaffen, die 
Jung und Alt gleichermaßen begeistert. Mit Hits wie 
„All In (Lieblingslieder)“, „Can you English, please“, 
„Welt voller Wunder“ oder „Partyplanet“ begeistern die 
Schweizer ihr Publikum und sind trotzdem noch die 
bodenständigen Jungs von nebenan geblieben. Man 

muss einfach mal dabei gewesen sein, wenn die Fäaschtbänkler die Bühne betreten, und es live 
erleben, wie sie mit ihrer Musik und ihrem Charme das Publikum begeistern.

So., 31.08.2025 - Johannes Oerding – Sommer Open Airs
Nachdem die Nachfrage auf die Ankündigung seiner HEIMSPIEL HAM-
BURG Stadion Show nicht anders als sensationell zu bezeichnen ist, gibt 
der mehrfach platin- und goldprämierte Singer-Songwriter und TV-Host 
von „Sing meinen Song“ und „The Voice of Germany“ Johannes Oerding 
nun seine umfangreichen Sommer Open Airs 2025 bekannt, die ihn Ende 
August auch nach Burgebrach führen werden. Sein siebtes Album „Plan 
A“ schoss aus dem Stand auf Platz 1 der deutschen Charts, seine dazu-
gehörige Tour 2023 sowie sein erstes Heimspiel in Kapellen, seinem Ge-
burtsort am Rhein, waren die größten Konzerte seiner bisherigen Karriere. 
Danach hat Johannes Oerding sich bewusst ein Jahr Auszeit verordnet – auch, um die unglaubliche 
Entwicklung seiner 20 Jahre umfassenden Karriere zu verarbeiten, seine Energiespeicher wieder 
aufzufüllen und um Inspiration für neue Musik zu finden. Doch Johannes wäre nicht Johannes, wenn 
er nicht auch im Sabbatical an den nächsten Live-Shows und weiteren Highlights für seine Fans 
arbeiten würde.
Voller Elan und Inspiration kehrt Johannes Oerding 2025 endlich wieder dorthin zurück, wo er nun 
einmal hingehört: Auf die Bühnen Deutschlands und bringt seine größten Hits wie „An guten Tagen“, 
„Kreise“ oder „Alles brennt“ mit.

Tickets sind ab sofort erhältlich in der Gemeindeverwaltung Burgebrach sowie an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen und unter www.thomann-management.de oder www.eventim.de. 

Regionalität zuerst!
Johnny Thomann, Geschäftsführer von THOMANN Management, kommt aus Burgebrach und liebt 
seine Gemeinde. Deshalb setzt THOMANN Management vor allem in der Bewirtung während des 
Festivals auf Vereine und Firmen aus der Großgemeinde Burgebrach. 
Sichern Sie sich heute noch Ihre Tickets für diese einzigartige Tribute Show! Änderungen vorbe-
halten!

- Anzeige -
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Jetzt kostenfrei in Deinem Store!
meinort.app/download

meinort.app
Web-App unter

Das meinOrt-Update 5.0 setzt neue Maßstäbe
Barrierefreiheit weitestgehend erreicht

Jüngere Generationen machen es vor, die 
älteren ziehen nach: Informationen und Kom-
munikation sind digital und mobil. Das Smart-
phone ist allgegenwärtig – deshalb setzt die 
meinOrt-App neue lokale Maßstäbe.

Fast 2.000 Apps sind live geschaltet, weitere 
in Vorbereitung. Die meinOrt-App, weit mehr 
als nur eine digitale Ergänzung zu unseren 
Amts- und Mitteilungsblättern, ist längst eta-
bliert und wird stetig weiterentwickelt.

Die Überwachungsstelle für digitale Bar-
rierefreiheit Thüringen hat die meinOrt-App 
durchleuchtet und schickte uns 
zum Jahreswechsel einen aus-
führlichen Prüfbericht ins Haus. 
Dies nahmen unsere Entwick-
ler zum Anlass, intensiv und 
schnell an noch mehr Barriere-
freiheit zu arbeiten. Das Update 
5.0 deckt nun an die 90% der 
Anforderungen aus dem Prüf-
bericht ab. Auch Menschen mit 
körperlichen Einschränkungen 
oder Behinderungen können 
den digitalen Service made by 
LINUS WITTICH sehr gut nut-
zen. Das Design wurde so an-
gepasst, dass gute Kontraste, 
veränderbare Schriftgrößen 
und die Wahl einer gut lesbaren 
Schriftart gegeben sind. Schon 
vor dem Facelift gab es eine 
Sprachausgabe, da Menschen 
mit Sehbehinderung mit einer 
Vorlesefunktion arbeiten. Der 
dazu notwenige Screenreader wird von allen 
Funktionen der App unterstützt. Grafische 
Bedienelemente enthalten Metatexte, die zu-
sätzlich den abgebildeten Inhalt oder Zweck 
im Hintergrund beschreiben. Überschriften 
sind als solche ausgezeichnet. Bilder und 
Grafiken enthalten sogenannte Alternativtex-

te, die den Inhalt des Bildes oder der Grafik 
beschreiben. Die meinOrt-App ist absolut zu-
kunftsfähig!
In der Google Play Console haben wir zudem 
die Accessibility geprüft. Im Rahmen unseres 
Updates haben wir die Warnungen zur barrie-
refreien Nutzung von 305 auf 42 verbessert. 
Dies entspricht unseren Schätzungen, dass 
wir nur noch 10% bis zur vollständigen Barrie-
refreiheit zu bewältigen haben.

Die hauseigenen digitalen Portale jobs-regio-
nal.de und ganz neu trauer-regional.de sind 

unter dem Menüpunkt „Mehr“ 
direkt verknüpft. Regionale 
Traueranzeigen aus den Print-
produkten werden automatisch 
in den Newsfeed der meinOrt-
App gespielt. Für tagesaktuellen 
Content sorgen Inhalte aus un-
terschiedlichsten Quellen, aus 
den Amts- und Mitteilungsblät-
tern, öffentlichen Datenbanken 
und vor allem von ehrenamtli-
chen Redakteuren aus den Ge-
meinden, deren Vereinen und 
Institutionen. Das macht unsere 
Produkte einzigartig.

Ob Einheimischer, Tourist oder 
Besucher – der digitale Service 
weist auf Events, das Vereins-
leben, Geschäfte und Sehens-
würdigkeiten hin. Diese App 
bindet die Bürgerschaft an die 

Kommune, sorgt für Information und Kommu-
nikation – heutzutage eine Erwartungshaltung 
der Menschen an moderne Verwaltungen. Die 
meinOrt-App hilft, diese Erwartungen zu er-
füllen – getreu dem LINUS WITTICH Slogan 
„Mit uns erreichen Sie Menschen!“
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www.bestattungen-schmuck.de

EGGOLSHEIM
Hartmannstraße 25

09545 4423723

09191/ 72 54 0
Sebald-Kopp-Straße 4 · 91301 Forchheim

Dann fehlt oftmals die richtige Dämmung…

HEIZÖLRECHNUNG ZU HOCH?

Rufen Sie uns an,  

wir helfen Ihnen gerne! 

GmbH & Co. KG
Bedachungen

Bauflaschnerei
Holzbauarbeiten

09191 / 72 54 0
Sebald-Kopp-Str. 4 · 91301 Forchheim
www.daecher-schmidt.de

KINO-CENTER FORCHHEIM
Wiesentstr. 39, Büro 09191 2314 • www.kino-fo.de

Kopie: Hallo Franken, NN Red./Telavision, Cine Marketing, Schlemm, FT

NEU: ONLINE-TICKETS UNTER www.kino-fo.de!

3. Woche! Fortsetzung von Karoline Herfurths einfühlsamen 
Komödienhit! 27.02. - 05.03.25

„Wunderschöner“
„Digital“, freig. ab 12
Vorst.:  Mo. - Fr. 19.30 Uhr, Sa. 16.30 + 19.30 Uhr, So. 17.00 Uhr

6. Woche! Generationen lieben die 3 Detektive und Ihre 
Leidenschaft für mysteriöse Geheimnisse!  
 Nur noch 02., 03. + 05.03.25!

„Die 3 ??? und der Karpatenhund“
„Digital“, freig. ab 6
Vorstellungen:  Nur noch So. 14.30 Uhr, Mo. + Mi. 15.30 Uhr!

2. Woche! Frech-fröhlicher und temporeicher Animationsspaß 
für die ganze Familie! Nur noch 27.02. - 04.03.25!

„Super Charlie“
„Digital“, freig. ab 6
Vorstellungen:  Do., Fr., + Di. 15.30 Uhr, Sa. 14.30 Uhr.  

So., Mo. + Mi. findet keine Vorstellung statt!

2. Woche! Ein globaler Komplott, der die Welt ins Chaos stürzen 
könnte – mit A. Mackie und Harrison Ford!  
 Nur noch 27.02. - 05.03.25!

„Captain America: Brave New World“
„2D + 3D Digital“, freig. ab 6
Vorstellungen:  
3D: Fr. 19.45 Uhr, Sa. 20.00 Uhr, Mo. + Mi. 19.30 Uhr. 
2D: Do. + Di. 19.30 Uhr, Sa. + So. 17.15 Uhr.

5. Woche! Eine aufregende Reise vom Urwald des Amazonas 
bis zu den Gipfeln Perus! 27.02. - 05.03.25

„Paddington in Peru“
„Digital“, freig. ab 0
Vorstellungen:  Mo. - Fr. 15.30 Uhr, Sa. + So. 14.45 Uhr

Im Bundesstart! Chaotisch, aber extrem charmant – Bridgets 
Liebesleben ist turbulent wie immer! 27.02. - 05.03.25

„Bridget Jones – Verrückt nach ihm“
„Digital“, freig. ab 12
Vorstellungen:  Do., Mo., Di. + Mi. 15.30 + 19.30 Uhr,  

Fr. 15.30 + 19.45 Uhr, Sa. 14.30, 17.15 +  
20.00 Uhr, So. 14.30 + 17.15 Uhr

Neuregelung: Filme ab 12 sind auch für Kinder ab 6 in 
Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet!
Preise: Union/Apollo/Domino 7,00 - 8,50 € (filmabhängig), 
3D-Zuschlag, Überlängenzuschlag: 0,50 bis 3,00 €, 
Popcorn 2,50 €, Cola 0,33 l = 2,50 €, Pils 0,5 l = 3,00 €

  Jobs direkt aus Ihrer Umgebung
   Mobil optimierte Job-Ansicht –   

finden Sie Ihren Traumjob auch von unterwegs
   Einfacher und schneller Bewerbungsprozess –  

ganz egal, ob via E-Mail, Telefon oder auch per Post

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Der Einkauf REGIONAL.
Ihr nächster Job  
REGIONAL.

Kostenlose  
Jobsuche –  print & digital!

Schalten oder finden Sie 
tagesaktuell Traueranzeigen, 
Nachrufe und Danksagungen 

oder entzünden Sie eine Kerze 
unter trauer-regional.de

Jetzt neu:
Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

Eines Morgens wachst du nicht mehr auf, 
die Vögel aber singen, wie sie gestern sangen. 

Nichts ändert diesen neuen Tageslauf. –  
Nur du bist fortgegangen – du bist nun frei, 

unsere Tränen wünschen dir Glück.
Goethe
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Bilanzbuchhalter/Steuerfachwirt (m/w/d)

Werde Teil unseres Teams

Zukunftssicher job im Angebot!
Du liebst Zahlen und suchst eine neue Herausforderung 
in einem zukunftsorientierten Unternehmen? Werde Teil 
unseres Teams bei der Stadtwerke Forchheim GmbH und 
deren Tochterunternehmen. 

Deine Ansprechpartnerin: 
Frau Kathrin Brehm | k.brehm@sw-fo.de 

Unsere Benefits

Bewirb dich jetzt!

Deine Qualifikationen
Abschluss als Steuerfachwirt/Bilanzbuchhalter (m/w/d) 
Fundierte Kenntnisse in Bilanzierung, Steuerrecht und HGB
Berufserfahrung im Rechnungswesen, wünschenswert in 
der Energiewirtschaft
Analytisches Verständnis und präzise Arbeitsweise
Sehr gute EDV-Kenntnisse, insbesondere in Microsoft Excel
Selbstorganisation, Zielorientierung und hohe Selbststän-
digkeit für eine effiziente Aufgabenbewältigung













Vergütung 
nach Tarif

Pers./fachl. 
Weiterbildung

Gesundheit 
und Fitness

Teamevents

Zusatz- 
leistungen

Flexible 
Arbeitszeiten

30 Tage Urlaub 
+ 24.12./31.12. frei

Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf

Top Verkehrs- 
anbindung

Deine Aufgaben
Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
Begleitung der Abschluss- und Betriebsprüfungen
Erstellung von Wirtschaftsplänen, Berichten, Ad-hoc- 
Auswertungen und deren fundierte Analyse 
Überwachung und Steuerung des Zahlungsverkehrs und 
Optimierung der Buchhaltungsprozesse
Vor- und Nachbereitung von Sitzungen und Besprechungen
Mitwirkung bei Budget- und Liquiditätsplanung
Kfm. Betreuung von Energieanlagen und Sonderthemen















Weitere Infos sowie offene Stellen 
gibt‘s hier: www.sw-fo.de/karriere

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Zustellergesuch für den 
Forchheimer Stadtanzeiger

• Forchheim Stadt (225 Exemplare)
• Forchheim Stadt (435 Exemplare)
• Forchheim Stadt (700 Exemplare)

• Forchheim Nord (705 Exemplare) 
Interessiert?
Sie sind 14-täglich am Mittwoch und/oder Donnerstag
und/oder Freitag für uns tätig.

Wir liefern die Zeitungen an Ihr Haus. Die Bezahlung
erfolgt monatlich. Der Zustellervertrag wird im Rahmen der
Minijobs geregelt. 
Wir suchen Schülerinnen/Schüler, Rentnerinnen/Rentner
sowie Hausfrauen/Hausmänner.

Bewerbungen bitte
telefonisch unter: 09191/7232-40 oder -27
oder
per E-Mail: zusteller@wittich-forchheim.de
per WhatsApp: 0177 9159845
online unter: zusteller.wittich-forchheim.de

Ratio e.V. sucht ab 01.04.2025:

Eine Küchenleitung  
in Teilzeit (m/w/d)  
für die Anna-Grundschule.

Arbeitszeit: 22 Std./Woche von Montag bis Freitag  
zwischen 8.00 und 14.30 Uhr nach Einteilung  
Ferienzeiten sind frei.

Bei Interesse melden Sie sich bitte bei:  
Elisabeth Wöhrmann (Gesamtküchenleitung), 
Telefon 09191/3530917 oder per E-Mail an  
ratio-elisabethwoehrmann@web.de

Job gesucht?
Mit einem Blick ... 
in den Stellenmarkt können Sie  
schnell und bequem fündig werden!

Weitere Jobs unter jobs-regional.de
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Die Waldbesitzervereinigung Kreuzberg e.V. sucht ab sofort 

für das Büro in Hallerndorf eine 

Bürokraft in Teilzeit (15h je Woche) 
Unbefristete Anstellung, leistungsgerechte Bezahlung, ggf. Homeoffice nach Einarbeitung, 
Betreuung der Sprechstunde vor Ort (donnerstags von15-18Uhr). 

Genauere Informationen erhalten Sie hier: www.wbv-kreuzberg.de  

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung per E-Mail an: kontakt@wbv-kreuzberg.de 

 

E
... so schmeckt Vertrauen!

Metzgerei Partyservice

ndres

Freundliche und zuverlässige

Metzgerei-Fachverkäufer (m/w/d)
in Teilzeit in Forchheim gesucht.

Bewerbungen unter 0174 2077601

JOBS IN IHRER  
REGION

Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

Weitere  
Stellen  

finden Sie 
 online

Gartenpflege & Gebäudeservice aus Forchheim
Wir bereiten Ihren Garten für den Frühling/Sommer vor!  
Wir reinigen auch Ihren Wintergarten oder Carport. 
Alles rund um Haus & Garten aus einer Hand.

10% Neukundenrabatt
auf alle Leistungen!

Gartenpflege, Glasreinigungen, 
Außenreinigungen, Hausmeisterdienst

Hecken- & Sträucherschnitt, Unkraut jäten, 
Beete säubern, Unkrautvlies, Hackschnitzel

Terasse/Pflaster/Fassade und Dachziegelreinigung inkl.  
hochwertiger Tiefenimprägnierung, Pflasterarbeiten u. v. m.

Ihr Dienstleister aus Ihrer Region

Besuchen Sie unsere Internetseite: www.gartenservice-forchheim.de
kontakt@gartenservice-forchheim.de · 09191 - 7319391

Bestattungen
W.Opel GmbH

·   mit freundlicher und herzlicher Beratung 
zu allen Bestattungsarten

· Erledigung aller Formalitäten

· Bestattungsvorsorge

Ansprechpartnerin:  
Daniela Engel

Bei einem Trauerfall zu Hause, im Krankenhaus oder  
Pflegeheim sind wir für Sie da, um Ihnen zu helfen.

Telefon 09191 - 60 200
 St.-Martin-Straße 4 · 91301 Forchheim · www.opel-bestattungen.de

Danke
sagen – mit einer 

Anzeige in Ihrem

Mitteilungsblatt 
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Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  
Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159847

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Susanne Emmert-Deuerlein
Tel.: 09191 723263
Fax: 09191 723230

s.emmert-deuerlein@wittich-forchheim.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Claudia Kern
Mobil: 0177 9159865

c.kern@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst 

Sabine Kowalsky
Tel.: 09191 723264

Fax. 09191 723242
s.kowalsky@wittich-forchheim.de

www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Wir sind für Sie da...

  

Wir sind für Sie da...

Senden Sie alles an: 
LINUS WITTICH Medien KG, Kleinanzeigen - Postfach 223, 

91292 Forchheim, Fax 09191 7232-30 oder online unter: 
anzeigen.wittich.de

Gehen Sie gleich auf anzeigen.wittich.de, wählen Ihren Ort aus 
und geben Sie Ihre Kleinanzeige dort online auf.
Oder füllen Sie dieses Formular aus und schicken Sie es an uns.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie beim Ausfüllen der Felder, dass hinter jedem 
Wort, jeder Zahl, jedem Satzzeichen ein Kästchen als Zwischenraum frei bleibt.

Anzeige mit Rahmen. 
Der Rahmen kostet 5,- € zusätzlich.

Chiffre: Achtung! Für die Zusendung der Zuschriften
fällt eine einmalige Gebühr von 10,- € an.

Bitte geben Sie Ihre genaue Anschrift an.

PLZ / Ort

Straße / Hausnummer

Name / Vorname

Wünschen Sie Bankeinzug, geben Sie Ihre Bankverbindung an 
oder legen Sie Ihrer Bestellung Bargeld bei.

Bankeinzug Bargeld liegt bei
SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE1302600000116620
Ich/Wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auf-
trag resultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein/weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser 
Konto gezogene Lastschrift einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. Hinweis: Ich kann/
wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstiut vereinbarten Bedingungen.

Datum Unterschrift

schon ab 
5,- €

Ihre neue private Kleinanzeige

Bis hierher für 5,- € inkl. MwSt.

Bis hierher für 10,- € inkl. MwSt.

IBAN DE

5-Zimmer-Wohnung in Musterhau-
sen zu vermieten. 90 qm, Zentral- 
heizung, Balkon, Dachterrasse, Kel-
lerabteil. Einbauküche mit E-Gerä-
ten vorhanden. Garten, Garage und 
kleine Werkstatt. Miete 5,- EUR/qm, 
zzgl. NK. Tel. 01234/567890

*Muster mit 225 Zeichen und Zusatzoption „Rahmen“.

Bitte beachten: NICHT für Geschäftsanzeigen/Familienanzeigen (Danksagungen, Grüße usw.)

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den ge-
setzlichen Vorschriften gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem 
Online-Portal zu finden.
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Apothekenstraße 15 · 91301 Forchheim · Tel. 09191 - 7 33 56 16

www.hairdesign-forchheim.de

10 % Kennenlern-Rabatt für Neukunden 
In der Krise eine stabile Friese? Kein Problem! Wir bringen deinen Style 
wieder auf Kurs. Mit professionellen, kreativen Ideen sorgen wir dafür, 

dass deine Haar-Krise zur Chance wird. 
Komm vorbei und fühl dich großartig!

Einmalig einzulösen - 
nur auf Dienstleistung.✃

✃

5 €

Unsere Experten aus Praxis und Klinik  
informieren Sie über den Verschleiß am Knie 
und Hüftgelenk, sowie die Anatomie der  
Gelenke und deren häufigste Erkrankungen.

Dabei erläutern die Experten die verschiede-
nen Verfahren der Therapiemöglichkeiten  
und gehen im Anschluss auf Fragen ein.

Ihre Mobilität ist unser Ziel.

Klinikum Forchheim – Fränkische Schweiz gGmbH 
Krankenhausstraße 10 ∙ 91301 Forchheim ∙ Telefon 09191 610-0  
info@klinikum-forchheim.de ∙ www.klinikum-forchheim.de

Behandlungsoptionen  
bei Hüft- und Knieproblemen

Herzliche Einladung zum kostenlosen Vortrag

Mittwoch,  
05.03.2025
19.00 Uhr, Raum U.101

Der Eintritt  
ist frei.  

Keine Anmeldung 
 erforderlich.

Weitere Termine:  
▪	   02.04.2025  
▪	   07.05.2025
▪	   04.06.2025 

09191/3405750
24 Stunden erreichbar!

www.bestattungen-wagner.com
Heroldsbacher Str. 40    91353 Hausen   ·

für Hausen, Forchheim
und Umgebung

Anzeigenservice wird bei uns ganz  GROSS geschrieben!
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ebser 
OSTER
AKTION

01. März bis

20. April 2025

PREISE IM WERT VON ÜBER 2.000€!
JETZT OSTERLOSE SAMMLEN UND MIT

ETWAS GLÜCK GEWINNEN.

Osterlose erhalten Sie bei allen teilnehmenden
Geschäften nach einem Einkauf im Wert von

20€.  Zu erkennen am Plakat im Schaufenster. 
Mehr Infos unter ebermannstadt.de

Ältestes Forchheimer
Bestattungsunternehmen
Pietät Forchheim Rösch GmbH
Forchheim, Krottental 10a, Telefon 0 91 91 / 23 36
Kirchehrenbach, Hauptstraße 1, Telefon 0 91 91 / 91 03

Trauer� oristik der besonderen Art im eigenen Haus.

Alle Bestattungsarten, Bestattungsvorsorge.
Tag und Nacht, Sonn- und Feiertage immer erreichbar.
Hausbesuche und Besorgung der Formalitäten kostenlos.
Trotz explodierender Kosten im Bestattungswesen behalten wir unsere derzeitigen Preise bei.

Öffnungszeiten: Do. - Fr.: 10:00 - 18:00 Uhr und Sa.: 10:00 - 16:00 Uhr
Geisfelder Straße 32, 96050 Bamberg, Telefon 09 51/1 25 90

Sonja Schauer nimmt Sie mit in eine

rund um das Thema Fasching.
Wunderwelt der Fantasien Die    

 Jahreszeit5.

• Beratung • Planung • Ausführung

R a u m a u s s t a t t u n g

Helldörfer
Meisterbetrieb

• Gardinen-Fachgeschäft
• Neubeziehen von Sesseln,
  Eckbänken und Stühlen
• Sonnenschutz-Anlagen

Hauptstraße 30 •  91320 Ebermannstadt

Tel. 09194 9449 • Fax 09194 795656
Rechtsanwältin
Rechtsanwältin und Fachanwältin für Arbeitsrecht
Rechtsanwalt 

Telefon: 09191 / 97 94 824

Hornschuchallee 12      91301 Forchheim

Farbanzeigen fallen auf!
Lassen Sie sich von uns beraten: 09191/7232-0


